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aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

2015 wurden auf dem Rütli einige Neuerungen umgesetzt. Das Restaurant wurde von
einem neuen Pächter übernommen und die Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft (SGG) plante, den Besuchern des historischen Ortes mit jährlichen
Ausstellungen mehr zu bieten. Die erste Ausstellung war dem Thema Identität und
Rassismus gewidmet und startete im Juni. 
Freilich war die Wiese auch 2015 Ort politischer Debatten. Ende Juli führte die
Schweizerische Offiziersgesellschaft eine Gedenkfeier zum 75-Jahr-Jubiläum des so
genannten Rütlirapports durch. Am 25. Juli 1940 hatte General Guisan den Wehrwillen
der Schweiz beschwört und gleichzeitig seine Reduit-Idee öffentlich bekannt gegeben.
Die geladenen Redner waren sichtlich bemüht, den Reduit-Gedanken nicht
wiederzubeleben. Bundesrat Ueli Maurer plädierte allerdings mit Bezug auf Gusians
Rede für einen stärkeren Glauben an die Armee und eine höhere Bereitschaft, die
Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz zu verteidigen. Dafür seien allerdings auch die
nötigen finanziellen Mittel für die Armee zu sprechen. 
Bei der traditionellen 1.-August-Feier, die unter dem Motto "Gastfreundschaft" stand,
trat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga als Festrednerin auf. Ihre Rede setzte
sozusagen den Kontrapunkt, indem sie nicht eine Konzentration auf die Innenpolitik,
sondern eine lösungsorientierte Auseinandersetzung mit der EU forderte. 
Der in der Presse von Peter Keller (svp, NW) angekündigte Vorstoss mit dem Ziel, die
"linksfreisinnige" SGG vom Rütli-Mandat zu entbinden, blieb bis anhin Makulatur. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2015
MARC BÜHLMANN

Im September 2019 erschien im Magazin «Bon pour la tête» ein Artikel des Waadtländer
Journalisten Jacques Pilet mit dem Titel «Romands, vous n'existez plus!». Anlass dazu
waren unter anderem ein Interview im «Blick» mit dem Headhunter Werner Raschle zu
Beginn des Monats und eine etwas unsensible Aussage des neuen Armeechefs Thomas
Süssli an seiner ersten Pressekonferenz. Süssli hatte gegenüber den Medien verkündet,
dass er aufgrund mangelnder Französischkenntnisse Fragen nur auf Deutsch
beantworten werde. Derweil antwortete Raschle, vom «Blick» gefragt, welche
Qualifikationen der neue SBB-Chef – von einer Frau war nicht die Rede – mit sich
bringen müsse, dass Deutsch- und Englischkenntnisse ein Muss seien, denn der neue
CEO müsse das Parlament überzeugen und mit der Bevölkerung kommunizieren
können. Die Landessprache Französisch und damit die zweitgrösste
Bevölkerungsgruppe der Schweiz blieben bei der Vergabe wichtiger und repräsentativer
Ämter also gleich zwei Mal aussen vor.
«Enfin quelqu’un qui ose le dire ouvertement alors que tant d’Alémaniques le pensent
discrètement», meinte Pilet in seinem Artikel, welcher später in übersetzter Form als
Gastkommentar zum Interview mit Raschle ebenfalls im «Blick» erschien. Die
französische Sprache, so Pilet, sei in der Schweiz unnötig geworden. Diese «Verachtung
der mehrsprachigen Schweiz» empöre aber die Romands, denn die Westschweizer
Bevölkerung werde auf diese Weise exkludiert. Natürlich gebe es ebenso Frankophone
mit schlechten Deutschkenntnissen, auch habe Süssli versprochen, sein sprachliches
Manko zu beheben, doch würden sich Romands durch Sprachdifferenzen – im
Gegensatz zu den Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern – ungleich weniger
amtliche Karrieremöglichkeiten bieten. Diese einsprachige Schweiz, resümierte Pilet,
sei aber nicht seine Schweiz, denn sie verrate «die schönsten Traditionen» des Landes
und werde verarmen.

Pilets Artikel löste in der Folge einige Reaktionen aus. So schrieb Peter Rothenbühler in
der Aargauer Zeitung in einem Kommentar dazu, dass die Westschweiz eigentlich
boome, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Dies lasse sich nicht nur an der
Museumslandschaft oder «architektonische[n] Würfen von Weltrang» festmachen, auch
die westschweizer Universitäten und die insgesamt drei neuen Schweizer
Nobelpreisträger, welche allesamt aus der Romandie stammen, bestätigten dies – doch
gehe dies der Deutschschweiz «offenbar am verlängerten Rücken» vorbei. Im
Ständerat, so zitierte Rothenbühler die Parlamentarierin Geraldine Savary (sp, VD),
könne man zwar durchaus Französisch sprechen ohne missverstanden zu werden. Doch
das Problem der Sprachbarriere bestehe sogar im Bundeshaus: Im Nationalrat, so

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.10.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Savary, würden Romands oft auf Deutsch wechseln, denn bei französischen Reden
werde unter den Deutschschweizern oft getuschelt, da nicht alle des Französischen
mächtig seien. Wie Rothenbühler ausserdem festhielt, habe man die sprachliche
Diskrepanz auch im Westschweizer Fernsehen diskutiert und sei zum Schluss
gekommen, dass Handlungsbedarf bestehe, weil die Schweiz sonst «sprachlich und
kulturell» auseinanderdriften könnte. 
Eine ähnliche Ansicht vertrat auch der Verein «Helvetia Latina», welcher sich für die
Förderung der Mehrsprachigkeit in den Bundesämtern und im Parlament einsetzt. Am
zweitletzten Sitzungstag der Herbstsession wurde der vom Verein organisierte «journée
du plurilinguisme» abgehalten, wie die Westschweizer Zeitung «Le Temps» mit Bezug
auf Pilets Artikel berichtete. An diesem Tag, so die Idee, werden die Rollen getauscht:
Deutsch wird zu einer «langue minoritaire», die lateinischen Sprachen zur «langues
majoritaires». Wie «Le Temps» festhielt, hatten Überprüfungen des Vereins nämlich
gezeigt, dass die in der Bundesverwaltung geltenden Quoten bezüglich der
Sprachenrepräsentation – Deutsch müsste von 70 Prozent, Französisch von 21-23
Prozent, Italienisch von 6-8.5 Prozent und Rätoromanisch von 1 Prozent der
Angestellten gesprochen werden – nicht immer eingehalten werden.
Die Bedeutung von funktionierender Kommunikation hatte derweil bereits ein im Juni
erschienener Artikel im Tages-Anzeiger nahegelegt: Anlässlich des 90. Geburtstags des
Philosophen Jürgen Habermas ging man dort der Frage nach, «was uns eigentlich
zusammenhält». Im Werke Habermas', so eine der Kernaussagen des Artikels, werde
ersichtlich, dass Kommunikation eines der Leitmotive einer funktionierenden
Demokratie sei. 2

Am 27. Januar 1945, also vor genau 75 Jahren, hatte die sowjetische Rote Armee das
Konzentrationslager Auschwitz befreit, wo während dem Nationalsozialismus über eine
Million Menschen getötet worden waren. Am Jahrestag wurde in Polen dieser Befreiung
der Gefangenen gedacht. An der Gedenkfeier im ehemaligen KZ nahmen Staatschefs
und andere politische Vertretungen verschiedener Länder teil, darunter auch
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Sie legte einen Kranz für die Opfer nieder. Es
sei ganz wichtig, so Sommaruga nach ihrem Besuch in Auschwitz in einem Interview mit
dem «Blick», dass die Schweiz bei solchen Gedenkfeiern dabei sei. Was geschehen sei,
könne sich wiederholen, weshalb es unsere Aufgabe sei, bei Antisemitismus und
jeglichen Formen von Verfolgung stets genau hinzuschauen.
Nur Tage zuvor hatte sich Sommaruga auch mit Schweizer Opfern getroffen, welche
unter dem Dritten Reich gelitten hatten. Wie der «Blick» berichtete, entschuldigte sie
sich bei diesen und gestand ein, die Schweiz habe sich «ihren» Überlebenden
gegenüber bisher kaltherzig verhalten. Laut Zeitung war Sommaruga damit die erste
Vertreterin der Landesregierung, welche das Leid dieser Personen offiziell anerkannte.
Ebenfalls nahm sich ein 2019 bei NZZ Libro erschienenes Buch den fast 400
Schweizerinnen und Schweizern an, welche während dem Zweiten Weltkrieg in
deutschen Konzentrationslagern umgebracht worden waren. Erstmals wurde damit
explizit die Geschichte von Schweizer KZ-Häftlingen aufgearbeitet und eine Liste
erstellt, welche die Opfer namentlich aufführt. Auch weil viele der Ermordeten
Auslandschweizer waren, wurde im Januar 2020 ein Auszug des Buches in der
«Schweizer Revue» publiziert, der Zeitschrift für Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Die Auslandschweizer Organisation (ASO) setzt sich bereits seit 2018
für eine Gedenkstätte für die in Konzentrationslagern ermordeten Schweizerinnen
und Schweizer ein. Während die «Schweizer Revue» festhielt, der Bundesrat sei
diesem Thema gegenüber vage geblieben, hat laut «Blick» eine Sprecherin aus
Sommarugas Departement verlauten lassen, der Bundesrat stehe einer derartigen
Einrichtung aufgeschlossen gegenüber. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.01.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Bereits im Sommer verfügte das EMD Einschränkungen für die Ausländerkontakte von
Militärpersonen. Gleichzeitig beunruhigten Funktionäre des Nachrichtendienstes die
Öffentlichkeit, indem sie durch die Presse Verdächtigungen gegen leitende Beamte
ihres Dienstzweiges verbreiten liessen. Während die Angelegenheit departementsintern
untersucht wurde, äusserten Vertreter des EMD die Ansicht, dass der Wirbel im
wesentlichen auf Unzufriedenheit über administrative Umdispositionen zurückzuführen
sei. Von verschiedener Seite wurde überdies eine Reduktion des Personals
überdotierter ausländischer Botschaften gewünscht; der Chef des EPD bezeichnete
solche Begehren jedoch als unangebracht. Zur Beförderungspraxis der Armee
veröffentlichte ein Journalist eine pointierte Kritik, die sich auf Aussagen militärischer
und politischer Persönlichkeiten berief, von diesen aber als zu einseitig zurückgewiesen
wurde. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.09.1977
PETER GILG

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In der Romandie lösten verschiedene «Polit-Affären», wie sie die Aargauer Zeitung
bezeichnete, Diskussionen über die Rechte und Pflichten von Regierungsmitgliedern
hinsichtlich Spesen und Annahme von Geschenken, aber auch über die Abwählbarkeit
von Exekutivmitgliedern aus. 
Der einstige Bundesratskandidat und Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet (GE,
fdp) musste zugeben, dass er sich mit seiner Familie 2015 nach Abu Dhabi hatte
einladen lassen, obwohl die Annahme von Geschenken für Genfer Staatsräte verboten
ist. Weil gegen ihn ein Strafverfahren wegen Vorteilnahme eingeleitet wurde und später
auch noch der Verdacht auf Steuerhinterziehung auftauchte, musste er nicht nur als
Regierungspräsident zurücktreten, sondern auch Teile seines Departements aufgeben.
Weil Maudet lange über die Affäre gelogen und damit sehr viel Vertrauen verloren hatte,
legte ihm die FDP Schweiz gar einen Parteiaustritt nahe. Allerdings «krallt sich Pierre
Maudet an sein Amt» kommentierte die Sonntags-Zeitung und schloss einen Rücktritt
aus. 
Nicht nur die Reisen in den nahen Osten – unter anderen wie Maudet ebenfalls nach
Abu Dhabi –, sondern vor allem die Spesen des Genfer Nationalrats und Mitglieds der
Genfer Stadtregierung Guillaume Barazzone (cvp), wurden Gegenstand medialer
Berichterstattung: Die CHF 40'000 pro Jahr, wovon CHF 17'000 alleine für
Mobiltelefonkosten verbucht wurden, veranlassten wütende Genferinnen und Genfer
dazu, auf die Strasse zu gehen. 
Auch der Waadtländer Finanzdirektor Pascal Broulis (VD, fdp) geriet in den Fokus der
Strafbehörden. Er soll auf Reisen eingeladen worden sein, und zwar von niemand
geringerem als «einem der reichsten Einwohner seines Kantons», der von einer
«umstrittenen Pauschalbesteuerung» profitiere (Blick). Für Fragezeichen sorgte jedoch
die tiefe Steuerrechnung von Broulis, die in der Folge publik gemacht wurde. Die
vermutete unrechtmässige Optimierung konnte zwar nicht nachgewiesen werden,
kosteten den FDP-Politiker aber viel Vertrauen. 
Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen zog Géraldine Savary (sp, VD), der gute
Chancen auf einen Bundesratssitz nachgesagt wurden, sollte Alain Berset einst
zurücktreten, und die 2020 als erste Frau SP-Ständeratspräsidentin hätte werden
sollen, die Konsequenzen aus einer Wahlspendenaffäre und beendete ihre politische
Karriere. Sie hatte vom gleichen Unternehmer, der die Reisen vieler Westschweizer
Politiker bezahlt hatte und im Kanton Waadt pauschalbesteuert wird, eine
Wahlkampfspende von CHF 7'500 angenommen. Die informellen Richtlinien der SP
Waadt erlauben jedoch lediglich CHF 5'000. Obwohl ihr Rücktritt auch von zahlreichen
Genossinnen und Genossen bedauert wurde und sie nichts Widerrechtliches getan
habe, sei sie letztlich «über den Klassenfeind gestolpert» und habe das Pech gehabt,
dass die Geschichte in dem Moment publik wurde, «als die halbe welsche
Politprominenz wegen ähnlicher Geschenke, undurchsichtiger Steuerarrangements und
exorbitanter Spesenbezüge am Pranger» stünden, so der Tages-Anzeiger. 

Die «Affären» lösten einige Recherchen und Diskussionen aus. So listete etwa der
Sonntags-Blick die Spesenrechnungen aller Kantonsregierungen für das Jahr 2017 auf.
Auch wenn die Vergleichbarkeit schwierig sei, da unterschiedliche Zulagen in diesen
Abrechnungen geregelt werden und die Regierungen unterschiedlich viele Mitglieder
haben, überrasche die Bandbreite, die zwischen CHF 50'000 (Kanton Schaffhausen)

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.06.2019
MARC BÜHLMANN
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und CHF 241'356 (Kanton Bern) variiere. Die Aargauer Zeitung vermutete, dass die
«Affäre Maudet» den Forderungen nach mehr Transparenz Flügel verleihen werde. In
der Tat hatte das Parlament beschlossen, dass Parlamentsmitglieder, die auf
Staatskosten ins Ausland reisen, dies publik machen müssen. Allerdings galt dies nicht
für Reisen auf Einladung von Interessengruppen. Die Sonntags-Zeitung brachte mit dem
Thema «Ruhegehälter» einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein. Sie vermutete, dass
Maudet auch deshalb nicht zurücktreten wolle, weil in diesem Fall sein Anspruch auf
eine lebenslange Rente verfallen würde. Die Zeitung listete alle Kantone auf, die
entweder gar keine Entschädigung (VS, OW), eine befristete Entschädigung im Sinne
eines «goldenen Fallschirms» (AG, JU, SG, NW, UR, TG, SO, BL, ZG, SH, GL, ZH, BS, AI,
AR, LU) oder eine lebenslange Rente (TI, VD, GE, FR, NE, BE, GR, SZ, inkl. Bund)
ausrichteten. Neben dem augenfälligen Unterschied zwischen Deutsch- und
Westschweiz überraschte auch die Varianz der kantonalen Gesamtbeträge, die zum
Zeitpunkt der Befragung (Juni 2019) an «Polit-Rentner» – so die Sonntags-Zeitung –
ausgerichtet werden und die sich von CHF 153'000 (AR) bis CHF 4 Mio. (TI) pro Jahr
erstreckten. Laut Sonntags-Zeitung bezahlt der Bund für total 23 Personen (inkl. 4
Bundeskanzler und 2 Witwen) CHF 4.4 Mio. Die Basler Zeitung schliesslich machte sich
Gedanken über das Volksrecht auf Abwahl der Regierung. In der Tat könne Maudet nicht
zu einem Rücktritt gezwungen werden: «Nur ein einziger Mensch entscheidet, ob ich
zurücktrete oder nicht – ich selbst», zitierte die Zeitung. Im Extremfall könne Maudet
gar noch im Gefängnis Regierungsrat bleiben. Die Abwahl eines Regierungsrats sei in
sechs Kantonen möglich: In den Kantonen Bern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und
Thurgau kann mittels kantonaler Volksinitiative eine Abstimmung über die Absetzung
der Regierung (in corpore) verlangt werden. Im Kanton Uri können einzelne Amtsträger
– also auch Ständerätinnen und -räte oder der Landamman – per Volksinitiative
abgesetzt werden. In Neuenburg wurde 2014 mit der so genannten Lex Hainard ein
Amtsenthebungsverfahren eingesetzt. Hier hat das Parlament die Möglichkeit, ein
Regierungsmitglied abzusetzen. 5

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Nach dem Erfolg der SVP-Ausschaffungsinitiative und dem Misserfolg der SP-
Steuerinitiative am 28. November, lancierte die SP noch einmal die Diskussion um den
Einfluss von Geld auf Abstimmungskampagnen. Noch 2009 war ein Vorschlag der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats für die Gewährleistung von faireren
Abstimmungskampagnen bereits an der Eintretenshürde gescheitert. Die Partei
beklagte insbesondere die ungleichen Kampagnenbudgets und wies darauf hin, dass
bereits die Transparenz der Ausgaben für eine ausgeglichenere Wahrnehmung der
Kampagnen durch die Stimmbürgerschaft hilfreich sein würde. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.10.2010
MARC BÜHLMANN

Viel Druckerschwärze wurde 2014 zum Thema Abstimmungsprognosen und -analysen
verbraucht. Auch hier spielte die im Berichtjahr vieles überschattende
Masseneinwanderungsinitiative eine wichtige Rolle. Bereits im Vorfeld der Abstimmung
wurde über die Präzision der Demoskopie diskutiert, als im Januar eine Nein-Mehrheit
gegen die Initiative der SVP prognostiziert wurde. Erinnerungen an die Minarett-
Initiative wurden wach, bei der sich die vor der Abstimmung prognostizierte deutliche
Ablehnung am Abstimmungssonntag ins Gegenteil kehrten. Im Fokus stand dabei auch
2014 Claude Longchamp, Direktor des GfS-Meinungsforschungsinstituts, der Umfragen
für die SRG nicht nur durchführt, sondern auch kommentiert. Bei der
Masseneinwanderungsinitiative war Longchamp vorsichtiger und sagte lange Zeit einen
sehr knappen Ausgang voraus. In die Schlagzeilen geriet der GfS-Direktor dann
allerdings mit der VOX-Analyse zum Urnengang im Februar. Dort wurde eine Beteiligung
von Jugendlichen von lediglich 17% analysiert. Alternative Analysen aus Städten und dem
Kanton Genf, bei denen die Stimmrechtsausweise und nicht Umfragen als Basis dienten,
kamen jedoch auf höhere Zahlen, mit denen die VOX-Analysen in Frage gestellt wurden.
Longchamp kündigte an, ein neues Gewichtungsverfahren testen zu wollen. Im
Parlament reichte Aline Trede (gp, BE) eine noch nicht behandelte Motion ein, mit der
eine gesamtschweizerische Erhebung aller Stimmzettel analog zum Kanton Genf und zur
Stadt St. Gallen angeregt wird. Die VOX-Analysen, die bisher von Claude Longchamp
zusammen mit Politikwissenschaftlern aus Bern, Genf und Zürich durchgeführt wurden,
gerieten in der Folge in ein relativ schiefes Licht und der Bund prüfte Alternativen.
Entschieden wurde, dass die Abstimmungsanalysen künftig ausgeschrieben werden
sollen, um durch Konkurrenz die Analysequalität zu steigern. Ende Jahr griff Christoph
Mörgeli (svp, ZH), für den Longchamp seit langem ein rotes Tuch zu sein scheint, zum
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Zweihänder und reichte eine parlamentarische Initiative ein, mit der
Abstimmungsprognosen verboten werden sollen. Zudem müsse sich die SRG von Claude
Longchamp trennen. Mörgeli sah es als erwiesen an, dass Umfragen vor Urnengängen
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf unzulässige Weise beeinflussten. Die
Wissenschaft vertritt hier eine differenziertere Meinung. Nachweise von tatsächlicher
Beeinflussung konnten bisher nicht stichhaltig erbracht werden. Bei aller
gesellschaftspolitischer Diskussion um Abstimmungsprognosen und -analysen ging ab
und an diese wissenschaftlich-methodische Position etwas unter. Umfragen sind nicht
mehr – aber auch nicht weniger – als eine relativ wackelige Momentaufnahme, die ein
Stimmungsbild bei Befragten abbildet, das sich nur mit sehr grosser Sorgfalt und
Zurückhaltung auf die gesamte Bevölkerung hochrechnen lässt. 7

Die Kommunikation des Bundesrates vor Abstimmungen stand auch 2014 in der Kritik.
Die SVP sprach im Vorfeld ihrer Masseneinwanderungsinitiative von einer „neuen
Dimension“, warf der Regierung „einseitige Behördenpropaganda“ vor und klagte
darüber, dass sich die Exekutive von den Abstimmungskomitees – hier konkret von den
Wirtschaftsverbänden – vor den Karren spannen lasse. Der Bundesrat hat in der Tat
eine Informationspflicht. Ob und wie ausgewogen, umfassend und transparent er
Informationen zu Abstimmungsvorlagen gibt, wie er sich das selber in entsprechenden
Leitlinien auferlegt, bleibt freilich Interpretationssache. Gegen ein generelles
Informationsverbot für die Regierung hatte sich die Bevölkerung 2008 an der Urne mit
grosser Mehrheit ausgesprochen: die Maulkorbinitiative wurde damals mit 75,2% Nein-
Stimmenanteil abgelehnt. 8
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Für einige Polemik sorgte im Berichtjahr die vermeintlich geringe Partizipation von
Jugendlichen. Den Reigen eröffnete der Befund der VOX-Nachabstimmungsanalyse der
eidgenössischen Abstimmungen vom Februar 2014. Die Verfasser der Studie
analysierten eine bedenklich geringe Beteiligung der unter 30-jährigen von lediglich
17%, während 66% der Befragten über 30 Jahre sich am Urnengang beteiligt hätten. Der
Generationengraben war freilich kein neues Phänomen, in dieser Stärke und
insbesondere in Bezug auf den Abstimmungsausgang bei der
Masseneinwanderungsinitiative bewegte er allerdings die Gemüter. Auch wenn das
Ausmass später relativiert wurde, blieb die geringe politische Partizipation Jugendlicher
ein breit diskutiertes Thema. In der Partizipationsforschung ist allerdings bekannt, dass
sich die politische Partizipation Jugendlicher eher auf unkonventionelle Formen
konzentriert und sich weniger bei Wahlen oder Abstimmungen manifestiert. Hinzu
kommt, dass sich Jugendliche mit herkömmlichen Umfragemethoden (Befragung via
Festnetzanschlüsse) immer weniger fassen lassen. Die ungleiche konventionelle
Partizipation bei Abstimmungen und Wahlen bleibt allerdings ein repräsentativ-
demokratisches Problem – umso mehr, weil mit den Baby-Boomern die ältere
Generation noch stärker vertreten ist. Gefordert wurden im Berichtsjahr unter
anderem eine bessere politische Bildung in der Schule und eine aktive Förderung des
politischen Interesses junger Menschen via soziale Netzwerke. Bundespräsident Didier
Burkhalter brachte auch die Idee einer Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre ins
Gespräch. Ein entsprechendes Postulat Reynard (sp, VS) hiess der Bundesrat gut, es
wurde allerdings von Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft. Wahlrechtsalter 16 kennen bisher
Österreich und der Kanton Glarus. 9
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Nachdem sich das Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)
2015 aufgrund des Entscheides des Bundesrats, dass das verwendete System nicht
sicher sei, aufgelöst hatte, bestanden 2016 auf dem E-Voting-Markt noch zwei Systeme.
Dem «Genfer System (CHvote)» gehörten neben dem Kanton Genf auch die Kantone
Basel-Stadt, Bern und Luzern an. Dem 2015 neu von der Post angebotenen System hatte
sich der Kanton Neuenburg angeschlossen. Beide Systeme ermöglichten die individuelle
Nachprüfung der korrekt abgegebenen Stimmen. Angestrebt wird von beiden Systemen
allerdings eine universelle Verifizierbarkeit: Ein Kanton muss überprüfen können, ob
das Wahlresultat stimmt. 

Die beiden Anbieter buhlten aktiv um die Konsortiums-Kantone, von denen nicht
wenige ihre Experimente mit dem elektronischen Abstimmen weiterführen und ihren
Auslandschweizerinnen und -schweizern weiterhin die Möglichkeit von E-Voting bieten
wollten. Anfang 2016 entschied sich der Kanton Freiburg für das System der Post. Im
Oktober gaben der Kanton St. Gallen und im November der Kanton Aargau dem Genfer
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System den Zuschlag. Die Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Zürich holten 2016
verschiedene Offerten ein. 

Die Auflösung des Konsortiums hatte der Entwicklung von E-Voting einen ziemlichen
Dämpfer versetzt. Der Bundesrat selber korrigierte sein ursprüngliches Ziel, bis 2015 E-
Voting für alle Auslandschweizerinnen und -schweizer einzuführen. Als Antwort auf eine
Motion Lombardi (cvp, TI) erwähnte die Regierung, dass wohl sogar eine Umsetzung für
2019 schwierig werden dürfte – ein Datum, das von der ASO, der Auslandschweizer-
Organisation, mit einiger Vehemenz gefordert worden war. 

Noch keine Versuche mit E-Voting – der Föderalismus lässt grüssen – hatten die
restlichen 12 Kantone gestartet. In sieben Kantonen (darunter Basel-Landschaft,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri) bestanden immerhin die Rechtsgrundlagen für
eine mögliche Einführung von E-Voting. Im Kanton Waadt beschloss das Parlament
einstimmig, den Termin für erste Tests nach hinten zu verschieben. In den restlichen
fünf Kantonen, darunter Appenzell Ausserrhoden und Zug waren noch nicht einmal
rechtliche Grundlagen für elektronisches Wählen und Abstimmen eingeführt worden.
Allerdings forderte der Kanton Zug vom Bund verbindliche Grundlagen, bevor man Geld
in die Hand nehme.

In der Tat war die Landesregierung daran, mit einer Roadmap das Projekt E-Voting neu
aufzugleisen. In einer Umfrage wurden die Kantone nach ihren entsprechenden
Bedürfnissen gefragt. Ziel des Bundes war es, dass bis Ende 2019 in zwei Dritteln der
Kantone E-Voting eingeführt ist. 
Die Bundeskanzlei bewilligte zudem die Gesuche der Kantone Bern, Luzern, Basel-
Stadt, Neuenburg, Freiburg und Genf für E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer bei Abstimmungen (rund 57'000 Stimmberechtigte). Die Kantone Genf und
Neuenburg durften zudem für 30 Prozent der kantonalen Stimmbevölkerung
Abstimmen per Internet einrichten (ca. 97'000 Stimmberechtigte). Die Bundeskanzlei
wird bei jeder Abstimmung die Systeme auf ihre Sicherheit hin überprüfen. 10

Verschiedentlich wurde 2016 die Idee von Losentscheiden in der Demokratie
diskutiert. So schlug etwa der an den Solothurner Literaturtagen auftretende belgische
Historiker David van Reybrouck vor, Wahlen gänzlich durch Losentscheide zu ersetzen.
Eine Ursache der aktuellen Krise der repräsentativen Demokratie sah der Autor von
«Gegen Wahlen. Warum abstimmen nicht demokratisch ist» im Wahlakt selber. Statt
eines Parlaments soll ein Bürgerinnen- und Bürgergremium, das aus der Bevölkerung
ausgelost werde, über politische Sachgeschäfte entscheiden. Neben
Chancengleichheit, besserer Repräsentation und mehr Nähe zur Bürgerschaft
versprach sich der Autor eine stärkere Konzentration auf Sachpolitik, weil niemand um
eine Wiederwahl kämpfen müsste. Kritiker wandten ein, dass ausgeloste Laien – wenn
diese das Los überhaupt akzeptierten – wohl noch viel stärker von Lobbyierenden
beeinflusst würden als gewählte Milizpolitikerinnen und -politiker. Die fehlende Angst
vor einer Wiederwahl erhöhe zudem die Gefahr von Korruption, da eine Kontrolle durch
eine mögliche Abwahl wegfiele. 
Die Befürworterinnen und Befürworter von Zufallsverfahren fügten Erfahrungen aus
Irland ins Feld, wo ein Komitee aus ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern eine
Verfassungsreform zum Thema Abtreibung mitgestaltet hatte, die 2015 erfolgreich eine
Volksabstimmung passierte. Häufig wurde auch Aristoteles zitiert, der das Losverfahren
als demokratisch bezeichnet habe. Allerdings ging dabei häufig vergessen, dass
Aristoteles ein Kritiker der antiken Demokratie war, bei der die meisten politischen
Ämter per Los besetzt wurden. In den Medien geisterte zudem die Idee einer
Volksinitiative herum, mit der ein Komitee mit dem Namen «Génération Nomination»
um Charly Pache (FR, piraten) das Losprinzip zur Bestellung des Nationalrats einführen
wolle. 11
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E-Voting genoss auch 2017 einen hohen Stellenwert in Politik und Medien, auch wenn
die Kritik am elektronischen Abstimmen und Wählen, und insbesondere die
Sicherheitsbedenken, langsam aber sicher zunahmen. Die Betreiber der beiden
Systeme, der Kanton Genf für CHVote und die Post zusammen mit der spanischen Firma
Scytl, konkurrierten sich stark.

Anfang 2017 vermeldete die NZZ, dass dem «Urnengang per Mausklick [...] die Zukunft»
gehöre. Vorteile seien, dass es aus formalen Gründen keine ungültigen Stimmen mehr
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gebe und dass vor allem die Auslandschweizerinnen und -schweizer von einer
schnelleren Übermittlung ihrer Stimme profitierten. Zudem seien elektronisch
abgegebene Stimmen wesentlich schneller ausgezählt als die herkömmlichen
Stimmzettel. Ein Nachteil sei jedoch die im Vergleich zur brieflichen Abstimmung noch
geringere Sicherheit, die aber mit der sogenannten universellen Verifizierbarkeit – die
Stimmenden sollen ihre eigene Stimmabgabe und indirekt die Gesamtheit der
eingegangenen Stimmen überprüfen können – erhöht werde.  
Anfang April fällte der Bundesrat seinen Grundsatzentscheid, die Grundlagen für ein
flächendeckendes E-Voting in der Schweiz zu schaffen und elektronisches Abstimmen
als dritten Kanal zu etablieren. Es sei nach rund 200 erfolgreichen Versuchen Zeit, zum
ordentlichen Betrieb überzugehen, begründete Bundeskanzler Walter Thurnherr in
einer Medienkonferenz den Entscheid. Ziel sei, dass zwei Drittel der Kantone für die
eidgenössischen Wahlen 2019 die elektronische Stimmabgabe anbieten würden. Das
Vertrauen sollte mit Hilfe von hohen Sicherheitsstandards geschaffen werden: Erstens
muss der Quellcode des E-Voting-Systems offengelegt und zweitens muss eine
universelle Verifizierbarkeit geschaffen werden, die jedoch das Stimmgeheimnis nicht
verletzen darf. Die Betreiberinnen der beiden bestehenden Systeme gaben bekannt,
diese Anforderungen bis 2018 umsetzen zu wollen. CHVote veröffentlicht den
Quellcode bereits seit 2016. 
Eine Mehrheit des Nationalrats teilte die Stossrichtung des Bundesrats und bekräftigte
dies in der Sommersession mit der Annahme eines Postulats Dobler (fdp, SG), das einen
Bericht zur Möglichkeit einer komplett papierlosen Umsetzung von E-Voting forderte. 
Einzelne Kantone, denen es auch mit dem bundesrätlichen Grundsatzentscheid nach
wie vor freistand, E-Voting einzuführen, nahmen den frischen Wind zum Anlass,
ebenfalls wieder auf den E-Voting-Zug aufzuspringen. Für den eidgenössischen
Urnengang vom September 2017 war Abstimmen per Mausklick in acht Kantonen
möglich: Der Bundesrat hatte die Bewilligung für die Kantone Aargau, Bern, Basel-Stadt,
Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg und St. Gallen erteilt. Im Kanton St. Gallen hatten
rund 5'600 von 37'000 Personen, denen dies möglich war, von der elektronischen
Stimmabgabe Gebrauch gemacht.  

Gleichzeitig mit der Euphorie wurde allerdings auch der Chor der Warnerinnen und
Warner lauter. Die Bedenken bezüglich der Sicherheit von E-Voting wurden in Genf
Anfang Jahr schon ziemlich virulent, als bekannt wurde, dass ein RTS-Journalist bei
einer Abstimmung im Kanton Genf seine Stimme zwei Mal abgeben konnte. Er wurde
zwar wegen Stimmenfälschung angezeigt, löste aber mit seiner entsprechenden
Reportage einigen Wirbel aus. 
Die Gefahr von Cyberattacken oder eines Hackens von E-Voting-Systemen hatte etwa in
Frankreich oder in Norwegen dazu geführt, dass die entsprechenden E-Voting-
Versuche abgebrochen wurden. Nicht zuletzt diese internationalen Entwicklungen
liessen auch im Parlament die Stimmen lauter werden, die E-Voting als «Gefahr für
unsere Demokratie» bezeichneten – so etwa Franz Grüter (svp, LU) im Boten der
Urschweiz (18.7.17). Grüter plante zudem einen Vorstoss, mit dem ein Moratorium für E-
Voting-Versuche eingeführt werden sollte. An der Def Con, einer Veranstaltung für
Hacker, habe sich gezeigt, dass in verschiedenen Ländern eingesetzte E-Voting-
Systeme in weniger als 2 Stunden geknackt werden konnten. Dies dürfe in der
Schweizer direkten Demokratie auf keinen Fall passieren, so der Luzerner
Volksvertreter. 
Neben Sicherheitsbedenken gab es auch einzelne Stimmen, die vor einer
Simplifizierung des staatsbürgerlichen Aktes der Stimmabgabe warnten: Wenn
Abstimmen zu einem einfachen Klick im Sinne eines Daumen-hoch/Daumen-runter-
Verhaltens wie in verschiedenen sozialen Medien verkomme, würden Demagogen ein
leichtes Spiel haben, wurde argumentiert. Die «Entschleunigung des
Abstimmungsprozesses» (BaZ 22.2.17) in Form des brieflichen Abstimmens müsse
deshalb hochgehalten und der «digitalen Demokratie» müsse mit grosser Vorsicht
begegnet werden (AZ 30.6.17).

Die beiden bestehenden Systeme – ein drittes System, ein Konsortium aus neun
Kantonen, war 2015 aufgelöst worden – konkurrierten sich teilweise mit harten
Bandagen. Mit CHVote wurden die Kantone Aargau, Bern, Genf, Luzern und St. Gallen
beliefert. Die Post konnte die Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg und Thurgau
für sich gewinnen. 
Der Post wurde häufig die Zusammenarbeit mit einem privaten Anbieter angekreidet. Es
könne nicht sein, dass ein derart sensibler Bereich an ein ausländisches Unternehmen
delegiert werde, gab etwa Christophe Darbellay (VS, cvp) für Le Temps (12.8.17) zu
Protokoll. Die spanische Firma Scytl habe zudem eine direkte Verbindung zum US-
Geheimdienst, berichtete die Sonntagszeitung (15.10.17). Die Post ihrerseits griff das
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Genfer CHVote an und gab zu bedenken, dass das System veraltet sei und sich nicht für
einen flächendeckenden Einsatz eigne. Zudem sei es abhängig von politischem Sukkurs,
weil es mit öffentlichen Geldern finanziert werde. 
Während die Konkurrenz der beiden Anbieter von den einen als fruchtbarer
Wettbewerb betrachtet wurde, warnten andere vor den Folgen der Auseinandersetzung
auf das Vertrauen in E-Voting. 12

Die Schweiz kennt kein Gesetz zur Kampagnenfinanzierung aus dem Ausland. Da auch
keine Transparenz hinsichtlich Geldgeberinnen und Geldgeber von
Abstimmungskampagnen herrscht, weiss niemand, ob und wie oft ausländische
Akteurinnen und Akteure in Schweizer Abstimmungskämpfe eingreifen. Bei zwei
Kampagnen zwischen 2016 und 2018 wurde allerdings bekannt, dass Geld aus dem
Ausland in den Abstimmungskampf geflossen war: bei der Nein-Kampagne zur
Spekulationsstopinitiative (Abstimmung vom 28.2.16) und beim Referendum gegen das
Geldspielgesetz (Abstimmung vom 10.6.18). 

Bei der Initiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» unterstützte der Verband
«Swiss Trading and Shipping Association», der rund 150 teilweise multinational tätige
Rohstofffirmen vertritt, das Lager der Gegnerinnen und Gegner mit einem «tiefen
sechsstelligen Betrag», wie der Tages-Anzeiger berichtete. Beim Initiativkomitee stiess
auf Kritik, dass sich «gigantische ausländische Konzerne [...] in die Meinungsbildung des
Schweizer Abstimmungskampfs» einmischen, so der Kampagnenleiter Oliver
Heimgartner. Nicht die Herkunft der Unternehmen sei das Problem, äusserte sich Roger
Nordmann (sp, VD) zu Wort, sondern die Intransparenz über Ursprung und Höhe von
Spenden ganz generell. Aus staatsrechtlicher Sicht sei Geld aus dem Ausland nicht
verfassungswidrig, urteilte wiederum Andreas Auer, Professor für öffentliches Recht im
Tages-Anzeiger. Es sei sogar wünschenswert, dass sich möglichst viele Organisationen
engagierten, solange die Meinungsäusserungsfreiheit gewährt bleibe.  

Kurz vor der Abstimmung über das Geldspielgesetz wurde zudem bekannt, dass der
europäische Verband der Geldspielanbieter (Egba) nicht bloss, wie bereits früher
bekannt geworden war, die Unterschriftensammlung für das Referendum mitfinanziert
hatte, sondern dass auch viel Geld in die Abstimmungskampagne geflossen war – laut
Blick insgesamt mehr als CHF 1 Mio. Dies führte nicht nur bei den Befürworterinnen und
Befürwortern der Vorlage zu grosser Kritik, sondern sorgte gar im Lager der
Gegnerinnen und Gegner für Unmut. 

Die Diskussionen gipfelten schliesslich auf der einen Seite in einer parlamentarischen
Initiative von Jean-René Fournier (cvp, VS). Seine Initiative für ein Verbot ausländischer
Kampagnenfinanzierung werde von Parlamentsmitgliedern aus allen Fraktionen
unterstützt, gab der Walliser im Blick zu Protokoll. Auf der anderen Seite zeigte eine
Befragung von rund 7'500 Online-Nutzenden der TA-Medien, dass fast zwei Drittel der
Befragten ausländische Gelder für Abstimmungskampagnen verbieten würden. Die
Diskussionen sorgten sicherlich auch bei der Transparenzinitiative für Schub, die
forderte, dass Spenderinnen und Spender von Geld für Abstimmungs- und
Wahlkampagnen genannt werden müssen. 13
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Neben den in den letzten Jahren virulenter werdenden Diskussionen über E-Voting
gingen andere Möglichkeiten der Digitalisierung (direkt-)demokratischer Prozesse etwas
unter. Dabei hatte der Bundesrat bereits 2009 beschlossen, neben dem elektronischen
Wählen und Abstimmen auch die Möglichkeit der digitalen Unterschriftensammlung
vorantreiben zu wollen. Das sogenannte E-Collecting wurde damals als dritte Phase des
Projektes «Vote électronique» angekündigt, die in Angriff genommen werde, wenn E-
Voting umgesetzt sei. 
Seit damals hat sich in der Tat einiges getan. So kamen verschiedentlich innert
kürzester Zeit via Facebook zahlreiche Unterschriften zusammen, etwa für eine Petition
zur Senkung der Billag-Gebühren oder für eine (gescheiterte) Volksinitiative für Tempo
140 auf Autobahnen. Das Scheitern der Letzteren zeigte freilich, dass ein Like auf
Facebook nicht automatisch eine Unterschrift unter ein Initiativbegehren bedeutet.
Gültig ist eine Unterschrift nämlich bisher nur in ihrer analogen Form und nur, wenn
Name und Vorname handschriftlich angebracht wurden. Online verbreitete
Unterschriftenbögen müssen also ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und an die
Initianten gesandt werden. 
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Die eigentliche Idee von E-Collecting würde hingegen eine elektronische Unterschrift
erlauben. Der bundesrätliche Plan ist, dass alle kantonalen und kommunalen
Stimmregister harmonisiert werden und jede Bürgerin und jeder Bürger eine eindeutige
Online-Identität erhält, auf deren Grundlage sie auch Initiativen unterschreiben
könnten. 
Diese Idee weckte Ängste und Hoffnungen, die in den Medien reflektiert wurden.
Insbesondere wurde befürchtet, dass das Unterzeichnen von Anliegen viel einfacher
werde, was zu einer Flut von Initiativen führen würde. Die Möglichkeit für digitales
Unterschreiben – so wurde gemutmasst – werde die Erhöhung der
Unterschriftenhürden oder neue Institutionen wie etwa die Volksmotion nach sich
ziehen. Mit Letzterer würde eine bestimmte Zahl von Unterschriften das Parlament
dazu zwingen, ein Volksanliegen wie eine parlamentarische Motion zu behandeln.
Befürchtet wurde zudem, dass Parteien überflüssig würden, wenn kleine Gruppen
mittels sozialer Medien rasch und effektiv mobilisieren und Unterschriften sammeln
könnten. 
Es gab allerdings auch zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter des digitalen
Unterzeichnens von Volksbegehren, die die Bedenken dämpfen wollten. Die Zahl an
Initiativen würde sich auch mit Online-Unterschriften selber regulieren, da auch hier an
der Urne nur Projekte angenommen würden, die auch wirklich Mehrheiten finden
würden. Zudem gehe das Sammeln auf der Strasse häufig mit unreflektiertem
Unterschreiben einher. Bei E-Collecting gäbe es hingegen zahlreiche Möglichkeiten,
sich vor einer Unterschrift zu informieren. Es müsse sich erst weisen, ob Online-
Sammlungen einfacher seien als etwa Massenversände, bei denen beispielsweise grosse
Parteien oder Organisationen ihren Mitgliedern per Post Unterschriftenbögen
zusenden. Dort sei der Rücklauf jeweils nicht sehr hoch und es zeige sich immer
wieder, dass ein Gespräch besser funktioniere als eine anonyme Abfertigung im
Massenversand. Nicht zuletzt könne Digitalisierung aber die Teilhabe am politischen
Prozess verstärken und Parteien würden die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich
zu nutzen lernen.

2016 startete mit «WeCollect» eine Plattform, die sich das vermeintlich einfachere
digitale Prozedere zunutze machte. Wer ein Anliegen unterstützen will, trägt sich online
ein und erhält eine Mail mit einem Antwortbogen als PDF, der bereits vorfrankiert ist.
Dieser muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post zurückgesendet werden. Daniel
Graf, der Betreiber der Plattform, kündigte an, mit der Plattform parteipolitisch neutral
sein zu wollen. Komitees könnten sich bewerben und die Community werde dann
entscheiden, ob ein Anliegen unterstützt werde. Diese Community bestehe aus
«linksliberalen und weltoffenen» Personen, die sich für die Plattform registrierten und
ihrerseits dann ein Potenzial für Unterschriften bildeten; innerhalb von rund zwei
Jahren gehörten bereits 50'000 Personen dazu. Innert wenigen Tagen und relativ billig
könnten auf WeCollect die nötigen Unterschriften zusammenkommen, betonte Graf.
Würden bei herkömmlichen Unterschriftensammlungen die Kosten pro Unterschrift auf
zwei bis drei Franken geschätzt, könne bei WeCollect mit weniger als CHF 1 pro
Unterschrift gerechnet werden. Dies sei auch deshalb möglich, weil neben der
Unterschrift auf seiner Plattform auch gespendet werden könne, so Graf. Damit
könnten der Einrichtungsaufwand auf seiner Plattform und eventuell gar die
Portokosten finanziert werden. Die ersten Anliegen, für die der Service von WeCollect
in Anspruch genommen wurden, waren die Transparenzinitiative der SP und die
Initiative für einen Vaterschaftsurlaub. 
Die Plattform wurde allerdings auch kritisiert. Dass Graf alleine entscheide, wer seine
Dienste nutzen dürfe, sei problematisch. Nachdem die CVP mit ihrer
Gesundheitskosten-Initiative und ein rechtes Komitee mit dem Begehren «Zuerst
Arbeit für Inländer» bei Graf abgeblitzt waren, wurden bürgerliche Stimmen laut, die
eine problematische Machtballung ausmachten. Neben der ideologischen Ausrichtung
wurden zudem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes laut. 14

Die Virulenz der Debatten um das Thema E-Voting nahm 2018 weiter zu. Diskutiert
wurde insbesondere, ob der Nutzen, der mit «Vote électronique» gewonnen werde, das
Schadenpotenzial übertreffen könne. Während der Bundesrat und zahlreiche Kantone
die Entwicklung von E-Voting vorantrieben, wuchs die Skepsis in den eidgenössischen
Räten. Eine grössere gesellschaftliche Debatte zum Thema blieb vorerst noch aus, kann
aber im Rahmen einer angekündigten Volksinitiative zu einem Verbot von E-Voting
erwartet werden. Ende Jahr entschied sich der Kanton Genf, sein seit 2003
bestehendes System CHVote aus Kostengründen nicht weiter zu entwickeln und es per
2020 vom Markt zu nehmen. Damit verblieb einzig das System der Post, das im Frühling
2019 einem vom Bund finanzierten Intrusionstest unterzogen werden soll.
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«Von einem Siegeszug des E-Voting in der Schweiz kann beim besten Willen nicht die
Rede sein», hatte die NZZ bereits im Februar 2018 den Stand der Entwicklung des
elektronischen Abstimmens kommentiert. Es ginge nicht nur um die wichtigen
Sicherheitsbedenken: Auf dem Spiel stünden die Wahrung des Stimmgeheimnisses und
die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Grund für den Kommentar war die
Ankündigung der Bundeskanzlei, die bestehenden E-Voting Systeme – das vom Kanton
Genf betriebene CHVote und das System der Post – einem Härtetest zu unterziehen.
Diese Forderung, verbunden mit einem Preisgeld über CHF 1 Mio., war bereits von
Marcel Dobler (fdp, SG) als Motion formuliert worden (Mo. 17.3852), die dieser allerdings
nach der Ankündigung der Bundeskanzlei zurückzog. Als Termin für diesen Stresstest
nannte der Bund das erste Quartal 2019. Gleich nach der Ausschreibung Ende Jahr
meldeten sich mehr als 400 Interessentinnen und Interessenten, die das System hacken
wollten

Eine neue Wende bekam die Diskussion um E-Voting Ende Februar mit der
Vorankündigung der Lancierung einer Volksinitiative zur Verhinderung von E-Voting. Ein
Komitee um den Luzerner Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter (svp, LU) und
den Chaos Computer Club kündigte an, «Vote électronique» stoppen zu wollen. Man
könne zwar auch die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte, die ja noch
immer nicht vollzogen sei, mit einem Referendum bekämpfen, aber dann sei es
vielleicht zu spät. In der Tat schufen immer mehr Kantone Voraussetzungen für
elektronisches Abstimmen. Die Initianten waren sich einig, dass jedes Wahlsystem
gehackt werden könne. Dies sei aber noch nicht einmal nötig: Wenn nur schon der
Anschein erweckt werde, dass bei einer Abstimmung nicht alles mit rechten Dingen
zugehe, nehme das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis schaden, betonten sie. So
werde die Demokratie de facto abgeschafft, warnte Hernâni Marques vom Chaos
Computer Club, der bereits im Referendumskomitee gegen das Büpf gesessen hatte.
Einigendes Merkmal des Initiativkomitees war das Misstrauen gegen die Bundeskanzlei,
die E-Voting auch in den Kantonen vorantrieb. Die Vorwürfe seien nicht berechtigt, gab
Barbara Perriard, die Leiterin politische Rechte in der Bundeskanzlei, zu Protokoll. Das
Referendum hätte bereits 2002 bei der Einführung der E-Voting-Versuche ergriffen
werden können. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit von kantonalen Referenden.
Auch die Bundeskanzlei strebe höchste Sicherheit in Zusammenhang mit E-Voting an.
Mit der vollständigen Verifizierbarkeit, die vom Bund von den E-Voting-Systemen
verlangt werde, sei aber sichergestellt, dass Angriffe entdeckt würden.

Von verschiedener Seite wurde begrüsst, dass mit einer Initiative eine breite
Grundsatzdebatte über den neuen Wahl- und Stimmkanal geführt werden solle. Uneinig
war man sich allerdings, wie gross das Schadenpotenzial sei und ob der Nutzen im
Vergleich dazu genügend gross sei. Dass ein solcher insbesondere für die
Auslandschweizerinnen und -schweizer, aber auch für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen (z.B. Personen, die von einer Behinderung betroffen sind) bestehe, war
unbestritten. Häufig wurde auch ins Feld geführt, dass die Beteiligung – vor allem auch
von Jugendlichen – dank elektronischem Abstimmen und Wählen zunehmen würde. Die
digitale Stimmabgabe müsse als Chance betrachtet werden, weil sie den Prozess der
Stimmabgabe vereinfache und helfe, ungültige Stimmen zu vermeiden, wurde
argumentiert. Diskutiert wurde darüber hinaus, dass auch das briefliche Abstimmen
nicht vollständig sicher sei und auch dort Pannen passierten. Wichtig sei, dass Fehler
entdeckt würden und dass eingeschätzt werden könne, ob eine Abstimmung notfalls,
also wenn das Resultat entscheidend beeinflusst wurde, wiederholt werden müsse.
Eine solche Einschätzung sei aber gerade bei der Papierwahl häufig nicht möglich: So
seien etwa nicht nur analoge, sondern auch viele elektronische Systeme zur Auszählung
von Stimmen zu wenig verlässlich. Zum so genannten E-Counting hatte sich die GPK
schon 2017 kritisch geäussert. Bei der elektronische Stimmabgabe sei eine Auszählung
der Stimmen nicht nur wesentlich einfacher, sondern auch schneller und billiger. E-
Voting solle deshalb nicht vorschnell verworfen werden (TA 17.4.18) und sei besser als
sein momentaner Ruf (BaZ 24.4.18). Digital Abstimmen sei zudem so billig, dass man
mehr direkte Demokratie zulassen könne (AZ 5.5.18).

Bundeskanzler Walter Thurnherr, von der NZZ als «Mister E-Voting der Schweiz» (NZZ
17.2.18) bezeichnet, zeigte sich in einem Interview Ende April (NZZ 28.4.18) ob der
wachsenden Skepsis gegenüber E-Voting erstaunt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der
Bundesrat Vorstösse bekämpft, mit denen eine rasche und flächendeckende
Einführung von «Vote électronique» gefordert worden sei. Er selber denke, dass man
das kalkulierbare Risiko eingehen könne. Man könne das mit einem gut gesicherten
Haus vergleichen, bei dem ein Einbruch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
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ausgeschlossen werden könne, man aber sofort feststellen könne, wenn wirklich
jemand eingedrungen sei. Aber manchmal brauche es Zeit, bis Neuem genügend
Vertrauen entgegengebracht werde. Im Kanton Graubünden habe man etwa während 25
Jahren das Auto verboten. Eine solche Ablehnung von Neuem sei aber immer auch eine
legitime Entscheidung. 

Verschiedene E-Voting-Tests in den Kantonen fielen unterschiedlich aus. So zeigte sich
etwa in den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen bei den eidgenössischen
Abstimmungen vom März 2017 ein recht deutlicher Rückgang der Zahl online
Abstimmender, obwohl die Stimmbeteiligung höher war als bei früheren E-Voting-
Versuchen. Man müsse sich fragen, ob hier wirklich ein Bedürfnis bestehe, weil brieflich
abstimmen schon heute sehr bequem sei, gab Martin Stöckling, der Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, einer der St. Galler Testgemeinden, zu bedenken. Auch im Kanton
Genf – dem eigentlichen Pionierkanton hinsichtlich E-Voting – zeigten Auswertungen,
dass elektronisches Abstimmen die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Erste Tests im
Kanton Thurgau wurden im September hingegen als «geglückt» bezeichnet  (TG
24.9.18).

In den eidgenössischen Räten schien die Skepsis gegenüber E-Voting zu wachsen: Zwei
kritische Vorstösse wurden in der Herbstsession zwar abgelehnt, aber die SPK-SR gab
einer parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU; Pa.Iv. 18.427) Folge. Der Bundesrat
trieb die Entwicklung dennoch entsprechend seines Fahrplans weiter voran. Vor den
Sommerferien beauftragte er die Bundeskanzlei mit einer Revision des Bundesgesetzes
über die politischen Rechte, die Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Ziel
war nach wie vor der ordentliche Betrieb von E-Voting. 
Auch in den Kantonen schien die Euphorie für E-Voting ungebremst. Acht Kantone
verwendeten «Vote électronique» weiterhin testweise (AG, BS, BE, FR, GE, LU, NE, SG).
Mitte Juni entschied der St. Galler Kantonsrat, E-Voting flächendeckend in allen
Gemeinden einzuführen. Der Kanton Thurgau erhielt ebenfalls im Juni die Bewilligung,
und auch die Kantone Glarus, Graubünden und Waadt kündigten an, E-Voting bald
einführen zu wollen. Im Kanton Uri hatte sich das Parlament jedoch bereits im März
gegen die Einführung von E-Voting entschieden; im Kanton Jura erfolgte der
abschlägige Entscheid im Dezember 2018. 

Die bundesrätliche Entscheidung, trotz Kritik an der Idee der Einführung von «Vote
électronique» als ordentlichem Stimmkanal festzuhalten, rief freilich erneut die
Skeptikerinnen und Skeptiker auf den Plan. Neu wurden verschiedene Berichte über
Wahlmanipulation und Datenklau aus dem Ausland ins Feld geführt. Es stimme zwar,
dass das Individuum viele Dinge immer stärker digital organisiere und löse. Während
aber bei Sicherheitslücken z.B. beim E-Banking nur Einzelne geschädigt würden, stehe
bei Fehlern beim E-Voting das Vertrauen in die gesamte Demokratie auf dem Spiel,
warnte etwa Balthasar Glättli (gp, ZH), der sich nach eigenen Aussagen «vom Skeptiker
zum Gegner» gewandelt habe (AZ 28.6.18). Zwar werde mit E-Voting gewiss
administrativer Aufwand erspart, Änderungen an Abstimmungsprozeduren seien aber
«gleichsam operative Eingriffe an den Herzkammern der Demokratie», warnte die
Weltwoche (11.10.18). Freilich gebe es auch Fehler bei Briefabstimmungen, diese seien
aber viel einfacher aufzudecken. Wollte man bei herkömmlichen Abstimmungen ein
Abstimmungsergebnis aus betrügerischer Absicht verfälschen, wäre die
Zusammenarbeit zahlreicher Zählbüros aus unterschiedlichen Gemeinden vonnöten.
Mit E-Voting würde dies bereits einem einzelnen Hacker gelingen, der nicht mal vor Ort
sein müsse, gab der ehemalige Nationalrat Jean-Christophe Schwaab (VD, sp) in einem
Interview in der Tribune de Genève (20.12.18) zu bedenken. 

Mitte August mischte sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO) in die Diskussion
ein. Als Reaktion auf die lauter werdende Kritik an E-Voting lancierte sie an ihrem
jährlichen Kongress eine Online-Petition, mit der gefordert wurde, dass bis 2021 alle
Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch wählen und abstimmen können.
Ende November wurden der Bundeskanzlei 11'492 Unterschriften aus über 150 Ländern
übergeben. Viele der rund 725'000 im Ausland wohnhafter Schweizerinnen und
Schweizer seien auf den elektronischen Stimmkanal angewiesen – so die Begründung
für die Petition.

Ende November wurde bekannt, dass der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes
System CHVote einstellen wird. Die verlangte Weiterentwicklung des Systems würde
nicht nur eine Verzögerung, sondern deutlich höhere Entwicklungs- und Betriebskosten
nach sich ziehen. Diese wollten aber die Vertragskantone Aargau, Bern, Luzern und St.
Gallen nicht mittragen, worauf der Genfer Staatsrat beschloss, das bestehende System
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nicht weiterzuentwickeln und nur noch bis Februar 2020 zur Verfügung zu stellen. Kurz
zuvor hatte der Chaos Computer Club bekannt gemacht, dass Nutzerinnen und Nutzer
des Onlinezugangs von CHVote relativ einfach auf eine falsche Seite umgeleitet werden
können, ohne dies zu bemerken. Dies sei aber schon lange bekannt und habe nichts mit
dem Rückzug des Systems zu tun (AZ 29.11.18). Nach der Aufgabe des Konsortiums aus
neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)  im Jahr 2015 – deren System war
vom Bund als zu wenig sicher beurteilt worden – bestand also nur noch ein System,
nämlich jenes der Post. 
Nebst der hängigen parlamentarischen Initiative Müller wurden in der Folge im
Parlament weitere Vorstösse (Mo. 18.4375 und 18.4225) eingereicht, die einen
möglichen Alleingang der Post vor allem aus Sicherheitsbedenken verhindern wollten.
Auch in einigen Kantonen wurden Vorstösse eingereicht, die aufgrund des Ausstiegs von
Genf einen Marschhalt verlangten. Die Kantone Aargau, Bern, Luzern und St. Gallen
gaben hingegen bekannt, zum System der Post wechseln zu wollen oder einen Wechsel
zumindest zu prüfen. Bereits Ende Juni hatte die Stadt Zug angekündigt, ein neues auf
der Blockchain basierendes, zusammen mit der Fachhochschule Luzern entwickeltes E-
Voting-System testen zu wollen. 15

Die Diskussion um E-Collecting, also das Sammeln von Unterschriften via Internet,
nahm 2019 weiter an Fahrt auf. Nachdem die Plattform «WeCollect» in die Kritik
geraten war, einseitig linke Anliegen zu unterstützen, wurde ab Anfang 2019 von
rechtsbürgerlicher Seite eine ähnliche Plattform propagiert. Richard Koller, der Initiant
der von WeCollect abgewiesenen und in der Zwischenzeit an der Unterschriftenhürde
gescheiterten Inländervorrang-Initiative, schaltete die Plattform «Wir bestimmen» auf,
die offen sei für alle politischen Anliegen. Er habe eine ähnliche Vision wie Daniel Graf
von WeCollect, so Koller: Die Lancierung von Volksinitiativen und das Ergreifen von
Referenden sollen für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sein und nicht nur für
finanzstarke Organisationen. 
In der Folge wurden weitere Online-Sammelhilfen geplant oder aufgeschaltet. Anian
Liebrand (LU, svp), der ehemalige Präsident der Jungen SVP, kündigte eine Plattform mit
dem Namen «collectus.ch» an, die SP taufte ihr eigenes Projekt «Democracy Booster»
und auch die Initianten der «No-Billag-Initiative», Oliver Kessler und Marco Schläpfer,
gründeten mit «thepeople.ch» ihre eigene Plattform. 16
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2019 wurde für E-Voting zu einem schwierigen Jahr. Zwar hatte der Bundesrat bereits
2018 mittels Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte eine
flächendeckende Einführung des dritten Abstimmungskanals angestrebt, der
insbesondere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die Stimmabgabe
erleichtern soll, die Sicherheitsbedenken nahmen aber stark zu. Dies manifestierte sich
nicht nur in einer im Februar definitiv lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-
Moratorium, die ein breites Unterstützungskomitee von links bis rechts hinter sich
wusste, sondern auch in den vor allem von den Parteien vorgebrachten negativen
Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Teilrevision der politischen Rechte. Zudem
revidierten einige Kantone, darunter etwa Aargau, Basel-Landschaft, Glarus oder Jura,
ihre Pläne für eine Einführung von E-Voting. 
Auch in der Presse nahm die Skepsis gegen E-Voting zu. Das Sicherheitsrisiko sei
grösser als der Nutzen, urteilte etwa die NZZ. Insbesondere, weil sich auch gezeigt
habe, dass elektronisches Abstimmen nicht zu höherer Beteiligung führe und auch
keine Vereinfachung der Stimmabgabe bedeute. Befürwortende von E-Voting betonten
hingegen, dass auch briefliches Abstimmen Sicherheitsmängel aufweise. So sei etwa für
sehbehinderte Menschen das Stimmgeheimnis nicht garantiert und viele Stimmabgaben
würden als ungültig gewertet, weil sie falsch verpackt wurden oder die Unterschrift
fehlt. Zudem würden briefliche Stimmen in vielen Kantonen nicht mit dem
Stimmregister abgeglichen. Mittels Digitalisierung könnten diese Probleme vermieden
werden.

Einen «schweren Rückschlag» – so die NZZ – erlitt das Projekt E-Voting 2019 durch
einen sogenannten Intrusionstest der Post. Um zu zeigen, dass die
Sicherheitsbedenken unnötig sind, forderten Post und Bundeskanzlei interessierte
Personen dazu auf, das von der spanischen Firma Scytl entwickelte und zwischen 25.
Februar und 24. März offenegelegte E-Voting-System der Post auf Schwachstellen zu
prüfen. Ein «Hacken» des offengelegten Quellcodes in der Art, dass unbemerkt
individuelle Stimmabgaben manipuliert oder dass individuelle Stimmabgaben
veröffentlicht werden könnten, sollten mit von der Post finanzierten Prämien von bis zu
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CHF 50'000 belohnt werden. Rund 3'000 Hackerinnen und Hackern hatten sich zum
Test angemeldet und deckten bereits nach wenigen Tagen als «gravierend» bezeichnete
Sicherheitsmängel auf. So könne das System die universelle Verifizierbarkeit, also eine
nachträgliche Überprüfung auf Manipulation, nicht garantieren. Zudem könne ins
System eingedrungen und eigentlich gültige Stimmen könnten ungültig gemacht werden.
Die Presse erachtete das Hacker-Resultat als «peinlich für die Post» (Blick) oder gar als
Rettung der direkten Demokratie – so ein Kommentar in der Sonntagszeitung.
Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, weshalb Unsicherheiten
und Gefahren vermieden werden müssten, meinte die Weltwoche. 
Bereit kurz vor dem Intrusionstest hatte die ETH Zürich eine Studie veröffentlicht, mit
der gezeigt wurde, dass Individuen bei E-Voting ihre digitale Stimme anonym verkaufen
könnten. Dies ist zwar strafbar, könnte bei genügend grosser Zahl an Stimmen aber
durchaus zu einer Manipulation von Resultaten führen. 

Auch politisch hatte der Rückschlag Folgen. Ende Juni entschied der Bundesrat, die
Handbremse zu ziehen. Auch die Vernehmlassung habe gezeigt, dass zwar ein Bedürfnis
nach elektronischem Abstimmen und Wählen bestehe, die momentanen
Sicherheitsvorkehrungen allerdings nicht genügten. Vorläufig soll deshalb auf die
Gesetzesänderung verzichtet werden, mit der E-Voting als dritter Kanal für die
Stimmabgabe – neben Urnengang und brieflicher Stimmabgabe – hätte etabliert werden
sollen. Das von den Behörden einst formulierte Ziel, dass bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 mindestens zwei Drittel aller Kantone E-Voting anbieten, wurde damit klar
verfehlt. In den Medien wurde dieser «Marschhalt» unterschiedlich kommentiert: Als
«Befreiung» wurde das «Ende des E-Votings» in der Sonntagszeitung bezeichnet,
während in der Aargauer Zeitung ein «Neustart», aber kein «Denkverbot» gefordert
wurde. Die Schweiz habe 60 Jahre gebraucht, bis die briefliche Stimmabgabe
eingeführt worden sei, so der Kommentar. Kritisiert wurde der Entscheid des
Bundesrats hingegen von der Organisation der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Es sei nicht akzeptabel, dass 180'000 Bürgerinnen und Bürger ihr
Beteiligungsrecht weiterhin nicht ausüben könnten, kritisierte deren Präsidentin Ariane
Rustichelli. Auch der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV)
forderten die baldige Einführung digitaler Beteiligungshilfen. Handschriftliches
Ausfüllen des Stimmmaterials verhindere die Einhaltung des Stimmgeheimnisses für
Sehbehinderte, weil sie auf Hilfspersonen angewiesen seien. 

Auch die Post reagierte auf den bundesrätlichen Entscheid und gab ihr bestehendes
System noch im Juli auf. Sie wolle ab 2020 eine Alternative anbieten, bei der die
bisherigen Sicherheitsprobleme nicht bestünden. Die vier Kantone, die eigentlich noch
einen Vertrag mit der Post gehabt hätten (BL, FR, NE, TG), forderten in der Folge
Schadenersatz. Doch nicht nur die Post, auch der Kanton Genf stellte den Betrieb
seines Systems noch im Juni 2019 ein – nach dem politischen Nein war die finanzielle
Unterstützung des Projekts ausgeblieben. Auch die Kantone, die dieses Genfer-System
genutzt hatten (AG, BE, GE, LU, SG, VD), hätten es eigentlich bis Ende 2019 nutzen
wollen.

Ende Jahr gab der Nationalrat zusätzlich einer parlamentarischen Initiative Folge, die
einen «Marschhalt bei E-Voting» fordert. Es sei eine Denkpause nötig, entschied die
Mehrheit der grossen Kammer, obwohl die SPK-NR darauf hingewiesen hatte, dass ohne
neue Tests kaum Verbesserungen in der Sicherheit möglich seien.

Zum «Vote électronique»-Programm des Bundesrats gehört jedoch nicht nur E-Voting,
sondern auch die elektronische Behördeninformation sowie das digitalisierte
Unterschriftensammeln. Die Diskussionen um dieses E-Collecting, also um die Idee,
Initiativen mittels digitaler statt analoger Unterschriften unterstützen zu können,
konzentrierten sich 2019 auf «Online-Plattformen», die laut NZZ zum «Brutkasten der
Demokratie» würden. Die Möglichkeit, via solche Plattformen – die bekannteste
darunter ist etwa «WeCollect» – Unterschriftenbogen zu verbreiten, die
heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und eingesandt werden
müssen, würde die etablierten Parteien herausfordern, da diese neue Art der
Unterschriftensammlung eben auch für wenig oder nicht parteilich organisierte
Komitees wesentlich einfacher sei als die bisherigen Formen. Freilich können
entsprechende Unterschriftenbogen auch direkt auf der Internetseite der
Bundeskanzlei heruntergeladen werden. Was die Sammelplattformen allerdings wertvoll
mache, seien deren Listen an Adressdaten. Häufig hinterliessen unterschriftswillige
Bürgerinnen und Bürger freiwillig ihre persönlichen Angaben auf einer Plattform und
könnten so informiert werden, wenn Volksinitiativen mit ähnlicher Stossrichtung
lanciert werden. Solche «zielgruppenspezifische[n] Daten sind so etwas wie Goldstaub
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in Zeiten, in denen politische Gruppierungen mittels Big Data ihren Wählern
näherkommen wollen», so die NZZ. Sollten Referenden und Volksinitiativen dadurch in
Zukunft einfacher zustandekommen, müsse über eine Erhöhung der
Unterschriftenzahlen nachgedacht werden, so die Zeitung weiter. 
In die Kritik geriet Daniel Graf, der Gründer von WeCollect, da er mit seiner Plattform
vor allem Anliegen unterstütze, die aus eher linken Kreisen stammten. Auf der einen
Seite führte dies zu alternativen Angeboten seitens ähnlicher Plattformen aus dem
rechtsbürgerlichen ideologischen Spektrum, auf der anderen Seite überführte Graf
WeCollect in eine Stiftung, in der künftig mehrere Personen entscheiden sollten,
welche Volksbegehren unterstützt werden. Graf gab zu Protokoll, er wolle mit seiner
Plattform die direkte Demokratie fördern und es vor allem auch zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen ermöglichen, direktdemokratische Instrumente zu nutzen, die nicht nur
Parteien und mächtigen Interessenorganisationen vorbehalten sein sollen. 17

Nachdem bei der Volksabstimmung vom 29. November 2020 die
Konzernverantwortungsinitiative zwar das Volksmehr (50.7% Ja-Stimmenanteil), nicht
aber das Kantonsmehr (8 1/2 Kantone sagten Ja) erreicht hatte, wurden Diskussionen
über das Ständemehr laut. Dies war freilich nicht das erste Mal: Bis zu diesem Zeitpunkt
waren 14 Abstimmungsvorlagen, bei denen sowohl das Volks- als auch das Ständemehr
nötig war, an einer der beiden Hürden gescheitert; viermal war zwar das Stände-, nicht
aber das Volksmehr (3 Volksinitiativen, 1 obligatorisches Referendum) und zehnmal das
Volks- nicht aber das Ständemehr erreicht worden (1 Volksinitiative, 9 obligatorische
Referenden). Stets waren Rufe nach einer Änderung dieser Doppelmehrregelung laut
geworden, zuletzt 2013 bei der Abstimmung über den Familienartikel, der ebenfalls am
Kantonsveto gescheitert war. 
Das Ständemehr gehöre auf den «Müllhaufen der Geschichte» fanden aktuell etwa die
Juso und die grüne Fraktion reichte noch am Tag nach der Abstimmung eine
parlamentarische Initiative für eine Reform des Ständemehrs ein. Gefordert wurde,
dass mindestens eine Zweidrittelmehrheit der Standesstimmen erforderlich sein müsse
(statt die einfache Mehrheit), um ein Volksmehr zu überstimmen. Die direkte
Demokratie sei «in Schieflage», begründete Regula Rytz (gp, BE) in einem Interview im
Tages-Anzeiger den Vorstoss. Die kleinen Kantone hätten zu viel Einfluss und die
Romandie laufe Gefahr, als Minderheit überstimmt zu werden. Zudem bestehe die
Gefahr, dass Volksinitiativen trotz Mehrheiten nicht mehr angenommen würden. Die
WoZ kam zum Schluss, dass das Ständemehr immer dann «seine Vetomacht entfalten
kann, wenn die konservativen Deutschschweizer Kantone eine Verfassungsänderung
ablehnen». 
Spielregeln ändern wollten «schlechte Verlierer», kritisierte hingegen Ruedi Noser (fdp,
ZH). Die Verfassung dürfe nicht von einer kleinen Mehrheit geändert werden können.
Auch Andrea Gmür (cvp, LU) sah im Ständemehr einen wichtigen Minderheitenschutz,
da auch die weniger grossen Kantone mit «einer Bevölkerung, die anders denkt als jene
in den Städten» zugunsten des sozialen Zusammenhalts eingebunden werden müssten.
In der Tat ging es bei den Reformdebatten oft auch um den «Stadt-Land-Graben», weil
die grossen Städte von den kleinen, bevölkerungsarmen Landkantone überstimmt
würden, so die Überlegung dahinter. Vielfach wurde deshalb eine Art Standesstimme
für die grossen Städte gefordert. Vorgeschlagen wurden aber auch Regeln für ein
sogenanntes «stärkeres Mehr»: Bei fehlendem Doppelmehr würde das stärkere Mehr (in
Prozent) der beiden entscheiden. Auch gewichtete Standesstimmen abhängig von der
Bevölkerungsgrösse eines Kantons (z.B. ZH 5 Stimmen; AI 1 Stimme) wurden
vorgeschlagen. Bei all diesen Vorschlägen stellte sich jedoch das Problem, dass eine
Änderung des doppelten Mehrs eine Verfassungsänderung wäre und deshalb ein
Ständemehr benötigt – was Reformen aber unwahrscheinlich macht. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Nach dem «Horrorjahr für das Abstimmen per Mausklick», wie die NZZ die
Entwicklungen 2019 für E-Voting bezeichnete, kehrte 2020 zuerst ein wenig Ruhe ein.
Hinter den Kulissen geschah allerdings einiges. Auf der einen Seite entwickelte die Post,
deren ursprüngliches E-Voting-System 2019 an einem Intrusionstest gescheitert war,
ein alternatives System weiter. Dies stiess vor allem beim Komitee der Initiative für ein
E-Voting-Moratorium auf Kritik. Deren Sprecher Nicolas A. Rimoldi sprach davon, dass
die Post «auf einem toten Pferd» reite. Für Schlagzeilen sorgte Ende Mai, dass die
spanische Firma Scytl, von der die Post 2019 die Rechte am Programmcode des neuen
Systems übernommen hatte, Konkurs anmelden musste.
Auf der anderen Seite erarbeitete die Bundeskanzlei zusammen mit Kantonen und
Expertinnen und Experten eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs für E-Voting. Im

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zentrum standen Sicherheitsanforderungen und Zertifizierung neuer Systeme und die
Frage nach Kontrolle und Aufsicht durch den Bund. Der Bericht lag Ende November vor
und wurde vom Bundesrat Ende Dezember zur Kenntnis genommen. Es soll den
Kantonen nach wie vor frei gestellt bleiben, ob und mit welchen Systemen sie an
Versuchen mit E-Voting teilnehmen wollen. Kantonal dürfen maximal 30 Prozent und
national maximal 10 Prozent der Stimmberechtigten elektronisch abstimmen. Der Bund
erteilt dann Bewilligungen, wenn strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt sind, die
einem kontinuierlichen Überprüfungsprozess unterliegen, was zu stetigen
Verbesserungen der Systeme führen soll. Ziel seien Systeme mit Open-Source-
Lizenzen, die ständig unabhängig überprüft werden könnten. Der Bundesrat kündigte
an, 2021 eine Vernehmlassung zu den notwendigen Revisionen der Verordnung über die
politischen Rechte bzw. über die elektronische Stimmabgabe durchführen zu wollen.
Ziel sei, dass die Bürgerinnen und Bürger einem möglichen dritten Stimmkanal
vertrauen könnten. Es gelte aber nach wie vor «Sicherheit vor Tempo», erklärte
Bundeskanzler Walter Thurnherr Ende Jahr in den Medien. 

Bereits Anfang Juli hatte zudem das überparteiliche Komitee der E-Voting-
Moratoriums-Initiative die Unterschriftensammlung abgebrochen. Bis November hätte
noch praktisch die Hälfte der Unterschriften gesammelt werden müssen. Die Covid-19-
Pandemie habe die Sammlung erschwert, aber mit dem Marschhalt 2019 sei trotzdem
ein wichtiger Zwischenerfolg gelungen, gaben die Initiantinnen und Initianten beim
Rückzug zu Protokoll.

Freilich bedeutet Digitalisierung der Demokratie nicht bloss digitales Wählen und
Abstimmen. In der vor rund 20 Jahren vom Bund angestossenen Entwicklung im
Rahmen von «Vote électronique» waren explizit auch E-Collecting, also die
Ermöglichung, eine lancierte Volksinitiative mittels digitaler Unterschrift zu
unterstützen, elektronische Vernehmlassungen oder elektronische
Behördeninformationen als mögliche Projekte genannt worden. Neben E-Voting
fristeten diese Unternehmungen allerdings höchstens ein Mauerblümchendasein. Dies
sollte sich mit Hilfe der Unterstützung des «Prototype Fund» ändern, der lanciert vom
Verein Opendata.ch und der Mercator-Stiftung Projekte finanziell unterstützen wollte,
die «demokratische Partizipation in der Schweiz durch digitale Lösungen stärken», so
die Beschreibung in der WoZ. Gefragt waren Projekte im Sinne einer «Demokratie für
die Generation Smartphone» oder einer «Gamefication» der Demokratie, also der
Möglichkeit, demokratische Prozesse spielerisch zu erfahren. In den Medien wurde
zudem diskutiert, dass die Pandemie wohl auch der Digitalisierung der Demokratie
Vorschub leisten könnte.

Auch E-Collecting erhielt 2020 Aufwind. Zumindest beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mittels Postulat, einen Bericht über mögliche Auswirkungen der Einführung
von E-Collecting zu verfassen. Eine Motion von Franz Grüter (svp, LU), mit der E-
Collecting eingeführt werden sollte, wurde allerdings wieder zurückgezogen. Er sei
aufgrund der Diskussionen um eine notwendige Erhöhung der Unterschriftenzahlen, die
sein Vorstoss ausgelöst habe, zum Schluss gekommen, dass seine Motion eher zu einem
Abbau der direkten Demokratie führen könnte und nicht, wie von ihm eigentlich
beabsichtigt, zu einer Förderung, so Grüter.

Für Schlagzeilen sorgten wie schon im Vorjahr die verschiedenen Internetplattformen,
die Unterschriftensammlungen digital unterstützten. Berichtet wurde über das
«Unterschriftensammlungs-Tool» WeCollect von Daniel Graf, auf dem
Unterschriftenbogen «per Mausklick heruntergeladen werden» können, so die Aargauer
Zeitung. Die Plattform verfüge über Mailadressen von 75'000 Personen, die potenziell
solche Bogen runterladen und unterschreiben bzw. unterschreiben lassen würden und
so Unterstützung multiplizierten. Damit sei WeCollect zu einem «politischen
Machtfaktor» geworden, wobei allerdings «hauptsächlich Anliegen aus dem rot-grünen
Lager» unterstützt würden, so die Aargauer Zeitung. Um politisch unabhängiger zu
werden, wandelte Graf die Plattform in eine Stiftung um, deren Leitungsgremium
künftig darüber entscheiden soll, welche Begehren unterstützt werden. Dieses
Leitungsgremium bleibe aber «eng mit SP und Grünen verbandelt», stellte die Aargauer
Zeitung weiter fest. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte die «Agentur Sammelplatz Schweiz
GmbH», die von Alexander Segert, dem Verantwortlichen zahlreicher SVP-
Abstimmungs- und Wahlwerbungen, gegründet wurde. Auf der Plattform werde ein
«Rundumservice» von der Formulierung des Initiativtexts über das Sammeln von
Unterschriften bis hin zum Lobbying bei einer allfälligen Abstimmungskampagne
angeboten, berichtete die Aargauer Zeitung. Da die traditionellen Kanäle für
Unterschriftensammlungen – z.B. Anlässe, Strassensammlungen, Versand über
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Zeitschriften – an Effektivität verlören, könnte die digitale Hilfe an Bedeutung
zunehmen, so die Zeitung. Kritisiert wurde freilich, dass es hier nicht um einen Ausbau,
sondern eher um eine «Kommerzialisierung der direkten Demokratie» gehe, wie sich
Daniel Graf in der Aargauer Zeitung zur Konkurrenz äusserte. 
Die NZZ schliesslich berichtete von einer Studie des Zentrums für Demokratie Aarau,
die zeige, dass vier von fünf Volksbegehren von grossen Parteien und Verbänden
getragen würden. Rund 35 Prozent aller zwischen 1973 und 2019 zustande gekommenen
Volksbegehren stammten laut Studie direkt aus einer Parteizentrale. Eine wichtige
Bedingung für das Zustandekommen einer Volksinitiative scheint entsprechend der
Resultate zudem zu sein, dass mindestens eine Parlamentarierin oder ein
Parlamentarier dem Initiativkomitee angehöre. Ist dies der Fall, liege die
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei 23 Prozent; im Gegensatz zu einer
Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent, wenn dies nicht der Fall ist. Laut NZZ könnte die
Digitalisierung der Unterschriftensammlung kleinen Gruppierungen entsprechend
entgegenkommen und dabei helfen, die Relevanz von grossen Organisationen zu
reduzieren. 19

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Die Diskussionen um die kantonalen Wahlverfahren flauten auch 2014 nicht ab.
Während der Bundesrat dem reinen Majorzverfahren eher skeptisch gegenübersteht,
ist das Bundesgericht kulanter und lässt sowohl das Majorz- wie auch das
Proporzverfahren zu. Bei letzterem darf aber kein zu hohes Quorum gelten. Ein Sitz
sollte – so das höchste Gericht – mit einem Stimmenanteil von maximal 10% erzielt
werden können. Dies ist abhängig von der Grösse der einzelnen Wahlkreise. Ziemlich
vehement verlief die Debatte im Kanton Schwyz. 2013 hatte das Bundesgericht das neue
Schwyzer Wahlrecht – ein Mischverfahren aus Proporz und Majorz – aufgrund der zu
hohen Quoren als nicht konform beurteilt und der Nationalrat hatte die Erwahrung der
Kantonsverfassung, bzw. des Teils mit dem Wahlrecht abgelehnt. In der teilweise sehr
emotional geführten Debatte wehrte sich die SVP gegen den „schleichenden
Staatsstreich“ des Bundesgerichtes, gegen dessen Einmischung man sich zur Wehr
setzen wolle. Entsprechend machte sich die Volkspartei mit Hilfe einer Initiative zur
Einführung des Majorzes für eine einphasige Mehrheitswahl stark. Die anderen Parteien,
die sich im kantonalen Parlament unterstützt von der Regierung durchzusetzen
vermochten, bevorzugten hingegen den so genannten, bereits von den
Nachbarkantonen Zug und Nidwalden eingeführten "doppelten Pukelsheim". Das
Doppeltproporzverfahren, das in einem ersten Schritt die Mandate den Parteien über
den ganzen Kanton hinweg zuteilt und in einem zweiten Schritt die Sitze auf die
einzelnen Gemeinden verteilt, sichere eine repräsentative Abbildung aller politischen
Kräfte des Kantons im Parlament. Zu reden gab nicht nur die Opposition der SVP gegen
„deutsche Professoren, die sich nicht in urschweizerische Angelegenheiten
einzumischen hätten" – Friedrich Pukelsheim ist ein deutscher Mathematiker – sondern
auch die Höhe eines Quorums, das bei diesem Verfahren verhindern soll, dass zu viele
Kleinstparteien Erfolg haben. Als Kompromissvorschlag obsiegte schliesslich eine 1-
Prozent-Hürde. Das letzte Wort wird die Schwyzer Stimmbürgerschaft im März 2015
haben. Im Kanton Zug reichte die Piratenpartei gegen die hier beschlossene 3-Prozent-
Hürde eine Beschwerde ein. Die Zuger Stimmbevölkerung hatte bereits 2013 mit
grossem Mehr den doppelten Pukelsheim eingeführt. Allerdings forderte der Zuger
Regierungsrat in einer Standesinitiative die „Wiederherstellung der Souveränität der
Kantone in Wahlfragen“. Im Juli doppelte der Kanton Uri mit einer Standesinitiative
nach, die ebenfalls Souveränität der Kantone bei Wahlfragen als verfassungsgrundsatz
forderte. Beide Kantonsbegehren, die 2014 im Parlament noch nicht behandelt wurden,
waren eine deutliche Spitze gegen die Einmischung des Bundesgerichtes. Dieses wies
die Beschwerde der Piraten im Dezember ab. Damit wurde auch eine im September
2014 eingereicht Beschwerde der Zürcher Piratenpartei gegen die 5-Prozent-Hürde bei
den kantonalen Wahlen in Zürich obsolet. Auch im Kanton Uri läuft die Diskussion um
ein neues Wahlverfahren und auch im Urkanton ist der Unmut gegen die Bevormundung
gross. Im Kanton Graubünden fanden die Wahlen 2014 zwar noch nach dem reinen
Majorzverfahren statt – neben Graubünden nur noch in den beiden Appenzell Usanz –
dagegen machte sich allerdings Widerstand breit. 33 Stimmberechtigte – darunter auch
ehemalige Grossräte – reichten unmittelbar nach den Wahlen Beschwerde ein, da die
Stimmkraftgleichheit in den krass unterschiedlich grossen 39 Wahlkreisen verletzt sei.
Freilich haben sich die Bündner Stimmberechtigten zwischen 1927 und 2013 nicht
weniger als acht Mal gegen die Einführung eines Proporzverfahrens gewehrt, ähnlich
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wie die Stimmberechtigten im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wo die Idee eines
proportionalen Verfahrens zwischen 1920 und 2008 sechs Mal an der Urne
abgeschmettert worden war. Hängig ist hier allerdings eine 2011 eingereichte
Beschwerde gegen das Majorzverfahren. Zudem hiess die Ausserrhoder
Stimmbevölkerung im November 2014 mit einer grossen Mehrheit von 79.8% Ja-
Stimmenanteil eine Reform der Sitzverteilung gut, mit der die Stimmkraftgleichheit
verbessert werden soll. Weil jede der 20 Gemeinden bisher fix einen Sitz im 65-köpfgen
Kantonsrat hatte und die restlichen 45 Sitze dann nach Einwohnerzahl verteilt wurden,
waren die rund 60% der Bevölkerung, die in den fünf grössten Gemeinden wohnen, mit
lediglich 31 Sitzen (also nur zu 48%) im Kantonsparlament vertreten. Mit der
gutgeheissenen Reform wird die Vorverteilung des einen Sitzes aufgehoben und die
Sitzverteilung im Divisorverfahren vorgenommen, wobei allerdings auch
Kleinstgemeinden mindestens einen Sitz erhalten sollen. Dies hat zur Folge, dass die
grossen Gemeinden mehr Sitze erhalten – allen voran Herisau, das neu 18 statt wie
bisher 14 Abgeordnete stellt. Noch nie zur Debatte stand das Wahlverfahren im Kanton
Appenzell Innerrhoden. 20

Aussenpolitik

Auslandschweizer

Après la votation de 1966 sur les Suisses de l'étranger, les travaux se sont poursuivis
pour donner des suites pratiques à la reconnaissance constitutionnelle de cette
catégorie de citoyens. Le souci a été exprimé de renforcer l'information et la
coordination des organisations locales, mais on en est encore pour le reste au stade
des études. 21
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En ce qui concerne les Suisses de l'étranger, rien de nouveau ne s'est produit sur le
plan législatif. L'année a montré que certains groupements avaient de la peine à garder
une raison d'être et que le recrutement en souffrait. On a enregistré, en réaction
contre le «folklore» de ces groupements, la démission du Groupe d'études helvétiques
de Paris, qui avait joué un rôle important dans les préparatifs de l'article
constitutionnel. Le Congrès des Suisses de l'étranger a été consacré aux rapports des
jeunes avec la mère patrie. 22
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Forte de quelque 250'000 personnes; la communauté des citoyens résidant à l'étranger
joue un rôle non négligeable dans les relations extérieures du pays. A Zurich, le congrès
annuel des Suisses de l'étranger a exprimé de sérieuses réserves quant à l'adhésion
helvétique à l'ONU. Au printemps, le DFAE a entamé une procédure de consultation
concernant la révision de la loi de 1975 sur les droits politiques des Suisses établis
hors du territoire national. La réforme proposée porte essentiellement sur
l'introduction du vote par correspondance, voire par procuration lorsque la législation
cantonale l'autorise. Le parti radical et le Conseil d'Etat vaudois ont d'ores et déjà émis
un avis favorable à l'introduction de ces nouvelles mesures. Parmi la vingtaine
d'établissements scolaires helvétiques fonctionnant à l'étranger, plusieurs d'entre eux
doivent faire face à des difficultés financières en raison d'une diminution des
subventions fédérales jusqu'ici accordées. Ainsi, l'école suisse de Naples envisage de
suspendre son enseignement dès la fin de l'année scolaire 1983/84, au terme de 150
années d'activité. 23
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Placé sous le thème de la présence culturelle de la Suisse dans le monde, le 75e
Congrès des Suisses de l'étranger qui s'est tenu à Lugano (TI) dans le courant du mois
d'août s'est en partie focalisé sur les questions de la révision de l'AVS/AI facultative et
du subventionnement des écoles suisses à l'étranger: Deux domaines que le DFI entend
depuis quelques années soumettre à des économies. Prenant en compte les craintes et
les protestations émises par les représentants de la «Cinquième Suisse», le Conseil
fédéral a cependant refusé que le nombre des bénéficiaires de l'AVS facultative passe
de 48'000 à 8'000, comme le prévoyait le projet de révision concocté par le DFI.
Chargé de revoir sa copie en la matière, le département de Ruth Dreifuss a également
essuyé un refus concernant sa proposition de supprimer le subventionnement de
quelque 17 millions de francs par année aux écoles suisses à l'étranger. Celles-ci seront
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cependant soumises à une réduction de la manne fédérale de l'ordre de 30 pourcent. 24

Lors de leur congrès annuel à Lausanne, les Suisses de l’étranger se sont prononcés en
faveur des accords bilatéraux avec l’UE. Ils ont également profité de la venue de Joseph
Deiss pour faire part de leur mécontentement dans le dossier de l’AVS facultative que le
Conseil fédéral souhaite restreindre et qu’il a lié à l’accord sur la libre circulation des
personnes. Avec plus d’un demi million de personnes (même si seuls 70 000 ont
réclamé leur carte d’électeur), la Cinquième Suisse représente un potentiel électoral
non négligeable. Mais malgré plusieurs candidatures, aucun Suisse de l’étranger n’a
finalement été élu aux chambres fédérales lors des élections 1999. Leur participation à
ce scrutin a même été légèrement plus faible qu’en 1995. 25
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En août, lors de son 87ème congrès à Lucerne, l’Organisation des Suisses de l’étranger a
demandé à la Confédération de faire de cette Cinquième Suisse une priorité. Les
participants ont estimé que les autorités négligeaient l’importance des 700'000 Suisses
vivant à l’étranger. Les thématiques abordées concernaient donc la volonté d’avoir plus
de poids en Suisse et la possibilité de voter par Internet. D’autre part, ils ont demandé
à ce que toutes les affaires leur étant liées soient regroupées au sein d’un seul
département. 26
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Landesverteidigung

Landesverteidigung

Das Auftreten neuer weltpolitischer Krisenherde brachte eine wesentliche Belebung
der Diskussion über die Landesverteidigung. Die dadurch verstärkten
Rüstungsanstrengungen führten angesichts der weiterhin defizitären Bundesfinanzen
zu einer Akzentuierung parteipolitischer Gegensätze. Verstärktes Interesse
beanspruchte überdies das Verhältnis der Frau zur Gesamtverteidigung. Besonderes
Aufsehen erregte in der Öffentlichkeit freilich vor allem die Affäre um den
Nachrichtenoffizier A. Bachmann.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Landesverteidigung und Gesellschaft

Sicherheitspolitische Alternativen wurden auch in anderen Kreisen lediglich sporadisch
erwogen. Immerhin gab namentlich das Schicksal Afghanistans Anlass, das
schweizerische Abwehrdispositiv grundsätzlicher zu erörtern. Der Schweizerische
Zivilschutzverband sah in der zielstrebigen Unterwanderung des Staates mit
anschliessender Machtübernahme durch die Sowjetunion eine nachträgliche
Rechtfertigung des umstrittenen, 1969 veröffentlichten Zivilverteidigungsbuches
«zweite Form des Krieges», und die Schweizerische Offiziersgesellschaft forderte eine
der Bedrohung angemessene Ausrüstung der Armee. Verschiedene
Wehrverantwortliche demonstrierten am Beispiel Afghanistan, dass die schweizerische
Landesverteidigung weder mit einem gewaltlosen Widerstand noch mit einem auf den
Kleinkrieg abgestützten Kampfkonzept zu bewerkstelligen sei. Das im Entstehen
begriffene Armeeleitbild 90 halte demgegenüber am bisherigen Abwehrkonzept mit
einem stufenweisen Ausbau der Armee fest. Im Hinblick auf den verschärften Kampf um
die Verteilung der verfügbaren Mittel komme aber auch ein vollmechanisiertes Modell
«Konzeption Stelzer» nicht in Frage. Bereits für den Vollausbau der bisherigen
Konzeption sei für die Periode 1984-95 mit einem jährlichen Finanzbedarf von CHF
2'500-3'000 Mio. zu rechnen. 27
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SP-Exponenten bemängelten demgegenüber den «Mechanisierungswahn», der der
Schweiz eine «Grossarmee in Taschenformat» beschert habe, und forderten eine
infanteristische, dezentralisierte Verteidigungsarmee. Afghanistan scheine für gewisse
Kreise zum erwünschten Alibi zu werden; Entspannungspolitik dürfe aber nicht
kurzschlüssiger Restauration des Kalten Krieges geopfert werden. Pazifistisch
orientierte Stimmen erhoben ausserdem den Vorwurf, die Armee sei zur rein
innenpolitischen, angeblich den Zusammenhalt fördernden «Schule der Nation»
reduziert worden. Was die Stimmbürger anbelangt, so zeigte eine wissenchaftliche
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Umfrage erneut, dass man am Ehesten bei den Verteidigungsaufwendungen zu sparen
wünscht. Unter den verschiedenen Aufgabenbereichen des Bundes war die
Landesverteidigung der einzige, für den eine Mehrheit der Befragten grössere
Sparanstrengungen forderte.
In einer anderen Repräsentativumfrage wurde die Landesverteidigung hinsichtlich
eines Zielkataloges schweizerischer Politik auf dem vorletzten Rang (vor UNO-Beitritt)
plaziert. Auf Grund einer anderen Umfrage wird auch gezeigt, dass nur 19 Prozent der
Befragten vermehrte Anstrengungen für die Landsverteidigung befürworteten, obschon
sie mehrheitlich unter dem Eindruck einer weltweit angewachsenden Kriegsgefahr
standen. 28

Champion de la neutralité forte, le chef du DMF s'est porté au-devant du courant de
refus. «Les pacifiques, c'est nous, c'est l'armée», a-t-il déclaré, prenant pour toile de
fond les diverses présentations et défilés qui ont marqué l'année militaire. Des
représentants de partis bourgeois ont vu dans la participation de groupements
d'obédience marxiste au mouvement pacifiste l'indice d'une manipulation, tandis que
des officiers généraux ont relevé son extension rapide et unilatérale. Certains y ont
aperçu le résultat d'une guerre psychologique habile, menée à long terme dans le but
d'affaiblir la résistance de l'Occident. Commentant l'ensemble des problèmes de
conscience soulevés par la défense armée et l'obligation de servir, les chefs militaires
ont exprimé leur préoccupation à l'idée que des concessions, propres à aggraver l'effet
de la diminution naturelle des effectifs, ne poussent la Suisse vers une alternative
contraire à sa tradition de milice et de neutralité. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.06.1981
CHRISTIAN MEUWLY

Avec un inégal respect des fondements de la politique de sécurité, c'est au problème
de l'isolement du pays neutre entre les deux blocs que se sont adressés les promoteurs
du mouvement pacifiste et les spécialistes des questions militaires. Les premiers,
imitant les neutralistes des pays européens de l'OTAN, en ont appelé aux grandes
puissances pour qu'elles interrompent l'escalade absurde des armes de destruction
massive. Les groupements, aux motivations hétérogènes, unis dans la recherche d'une
alternative à la paix par la terreur, souhaitent donner une impulsion radicale à la
politique étrangère de la Suisse. Dans cette optique, ils estiment nécessaire que notre
pays échappe à la dépendance unilatérale où l'enserre sa politique d'armement. Cette
transfiguration de la neutralité devrait aussi entraîner l'interdiction de l'exportation de
matériel de guerre, ont rappelé les opposants à l'exposition militaire internationale
privée «W'81». Une attitude de strict «non-alignement» de la part de la Suisse ne serait
pas pour déplaire à une tendance qui a signalé son emprise dans les rangs socialistes.
Cette aile du parti craint non seulement que les partis bourgeois et l'administration
militaire ne surestiment les facultés d'adaptation de notre petit Etat à la spirale
technologique des armements, mais elle soutient encore qu'ils situent déjà la neutralité
trop à l'Ouest. A l'image de l'épouvantail brandi par les jeunes socialistes, qui se sont
attiré les remontrances de la direction du PSS, une partie du mouvement pacifiste a
réclamé le démantèlement de l'armée. Des voix plus distinctes, inspirées par des
valeurs chrétiennes, ne se lassent pas de suggérer que ce n'est pas son armée, mais
l'intolérance et l'intérêt, qui empêchent la Suisse d'oeuvrer véritablement pour la
paix. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.06.1981
CHRISTIAN MEUWLY

C'est dans cette atmosphère de parcimonie que, présentant l'étude de son groupe
«politique étrangère et politique de sécurité» sur la guérilla et la résistance civile, le
PDC suisse a réaffirmé son allégeance à la primauté de la défense opérative. Il exige,
toutefois, que soient exploitées toutes les possibilités de préparer le pays à la guérilla,
car celle-ci a son rôle à jouer comme prolongement de la défense en territoire occupé.
Sans craindre de voir grand, les militaires, eux, ont débattu des données actuelles de la
défense combinée. C'est que le prochain plan directeur, qui fixera les objectifs que la
préparation de la défense militaire devra atteindre dans les années 90, est en
maturation. Tandis qu'une «pause de réflexion» était imposée à l'administration
militaire au début de l'année, pour y calmer les controverses relatives aux moyens de
rehausser mobilité et capacité de défense antichar, les doctrines modernes
d'engagement et les systèmes d'armes qui leur correspondent ont fait l'objet d'un
examen approfondi au sein de la Société suisse des officiers. Les partisans d'une
mécanisation accrue y ont donné le ton. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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La perspective d’«Armée XXI» et les économies qui accompagneraient une acceptation
de l’initiative «Economiser dans l’armée et la défense générale – pour d’avantage de
paix et d’emplois d‘avenir (initiative en faveur d’une redistribution des dépenses)» ont
alimenté le débat sur les liens entre l’économie privée et le secteur militaire. Plusieurs
études parues durant l’année ont démontré que la manne financière traditionnellement
associée à l’armée se réalise surtout a contrario, dans les économies réalisées par les
entreprises grâce à la réduction des jours de service. Il apparaît ainsi que plus de CHF 4
milliards ont été économisés depuis 1991, en terme de charges salariales que les
employeurs n’ont pas eu à verser à leur personnel sous les drapeaux. De nombreuses
entreprises se sont prononcées ouvertement pour une réduction des cours de
répétition ou la possibilité de les effectuer d’une traite. Si l’armée continue néanmoins
d’injecter des subsides dans l’économie locale à hauteur de CHF 360 millions par an,
une étude publiée par l’Université de Berne indique que le secteur militaire a perdu un
peu moins de 20'000 emplois en dix ans. De 40'490 personnes actives dans une
branche économique liée à l’armée en 1990, le chiffre est tombé à 21'400 en 2000. Les
entreprises actives dans les branches de métaux, de machines et de véhicules ont
souffert le plus fortement de cette récession. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.2000
FRANÇOIS BARRAS

Militäreinsätze

A l'occasion d'un entretien avec l’ATS, Kaspar Villiger a exposé ses vues sur le rôle de la
Suisse et de son armée au niveau international. Ainsi, selon lui, la Suisse devra, qu'elle
adhère ou non à la CE, adapter sa politique de sécurité au contexte européen.
Diverses options devraient ainsi être envisagées pour permettre à l'armée de tenir sa
place. Cela signifie que le projet «Armée 95» devra être assez souple pour laisser
toutes les portes ouvertes (redéfinition du concept de service obligatoire, réduction
des forces, renoncement à certaines armes, etc.). Pour le chef du DMF, la Suisse devrait
envisager une «neutralité différenciée»; neutralité stricte dans le cadre des conflits
extraeuropéens, mais solidarité lorsqu'une menace pèserait sur l'ensemble de l'Europe.
Cependant, il ne juge pas approprié de participer à une coalition internationale ou à
une politique européenne de grande puissance, et entend ne pas remettre en cause le
système d'armée de milice. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.11.1991
SERGE TERRIBILINI

Militärorganisation

Unter dem Eindruck wachsender Schwierigkeiten, für alle Armeefunktionen genügend
Personal zu finden, gewinnt der Einsatz von Frauen erhöhtes Interesse. Deren gestärkte
gesellschaftliche Position stellt aber eine blosse Hilfsdienstrolle mehr und mehr in
Frage. Vertreterinnen des Frauenhilfsdienstes fordern deshalb ein eigenes Statut für
die weiblichen Armeeangehörigen. Generalstabschef H. Senn zeigte für das Anliegen
Verständnis und zog auch eine Unterstellung von Männern unter weibliches Kommando
in Betracht. Von feministischer Seite wurde demgegenüber für die Frau eine
pazifistische Rolle beansprucht. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1978
PETER GILG

Dass das neue, bereits 1979 erlassene Dienstreglement (DR 80) für den Wachtdienst
scharfe Munition vorsieht, erregte weiterhin Unmut. Nebst zahlreichen Einsprachen
und Petitionen bewirkte vor allem die Protestaktion einer Gruppe von Wehrmännern,
die ihre Waffe im Basler Rathaus abgaben, einiges Aufsehen. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.10.1980
FRANÇOIS DA POZZO

Im November wurde der bereits vor Jahresfrist abgeschlossene Bericht über «Die
Mitwirkung der Frau in der Gesamtverteidigung» veröffentlicht. Die im Auftrag des
EMD von der ehemaligen Leiterin des Frauenhilfsdienstes (FHD), Andrée Weitzel,
verfasste Studie weist auf die veränderte gesellschaftliche Stellung der Frau hin und
hebt deren Mitverantwortung auch in der Gesamtverteidigung hervor. Es werden daher
verschiedene denkbare Lösungen dargestellt, die grundsätzliche Frage eines allfälligen
Obligatoriums bleibt jedoch einem politischen Entscheid überlassen. Da nach Frau
Weitzel die geltenden Rechtsgrundlagen nicht mehr ausreichen, um eine zweckmässige
Mitarbeit der Frau in möglichen Krisenlagen sicherzustellen, regt sie die Schaffung
eines neuen Verfassungsartikels an. Ohne die Totalrevision der Bundesverfassung
abzuwarten, seien in einem solchen Artikel die Rechte und Pflichten sowie die
Ausbildung der Frau im Bereich der Gesamtverteidigung zu regeln. Die bereits vor der
Veröffentlichung des «Weitzel-Berichtes» einsetzende Diskussionsphase zeitigte

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.1980
FRANÇOIS DA POZZO
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unterschiedliche Positionen. So bezeichnete der Direktor der Zentralstelle für
Gesamtverteidigung, A. Wyser, einen Dienst der Frau an der Waffe als absurd. In
Frauenkreisen schienen die Befürworterinnen einer freiwilligen und nicht in den
Militärapparat eingegliederten Lösung zu dominieren. Das Meinungsspektrum reichte
aber trotzdem von der Ablehnung jeglichen Einsatzes in der Gesamtverteidigung über
differenzierte Vorschläge bis zur Forderung nach Chancengleichheit der Frau auch für
die höchsten Armeechargen. Eine engagierte Frauenorganisation kritisierte
darüberhinaus bestimmte, gegen die Würde der Frau gerichtete
Schiessausbildungspraktiken in einer Truppeneinheit, die auf bedenkliche
Vorstellungen von den Geschlechterrollen schliessen lassen. 36

Tirant le bilan de son activité à la tête de l'instruction, le commandant de corps H.
Wildbolz, atteint par la limite d'âge, a rappelé les exigences de cette préparation. Son
successeur a été nommé en la personne du Valaisan Roger Mabillard. Avec le
divisionnaire Christen, promu en remplacement du divisionnaire Haener, le chef
d'arme des troupes légères et mécanisées, décédé au début de 1981, deux Romands
sont ainsi venus rétablir l'équilibre régional au sein du haut commandement. Déjà mise
en évidence dans le plan directeur, la situation en matière de personnel instructeur a
soulevé la question de l'éventuelle disjonction des carrières d'officier instructeur et
d'officier de troupe: une structure d'âge défavorable est en effet apparue à la suite du
blocage des effectifs des fonctionnaires. Pour les responsables de l'instruction, il n'y a
pas à craindre que le soldat de milice ne soit débordé par le niveau technologique des
armements. La presse s'est en effet interrogée au sujet des pertes record accumulées
cette année par l'aviation. Comme pour conjurer cette série noire, le Conseil des Etats
a approuvé la prolongation de l'arrêté fédéral sur les mesures à prendre pour
encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes. La route
est cependant restée l'élément le plus meurtrier pour les soldats, et l'expérience d'un
prix unique a été tentée pour promouvoir l'utilisation des chemins de fer par les
militaires en congé (Mo. 80.558). Si ce n'est pas le cas pour la technique, la charge
psychologique de la vie militaire semble avoir des incidences accrues sur les jeunes
(Mo. 80.369; Po. 81.426; Po. 81.329; Po. 80.503; Po. 80.372; Po. 80.442). Par ailleurs, la
diminution prochaine des effectifs des recrues a une nouvelle fois fait envisager
l'opportunité de redéfinir la notion d'aptitude au service. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.1981
CHRISTIAN MEUWLY

Le gouvernement a présenté et les Chambres ont adopté la quatrième étape des
révisions de l'organisation de l'armée prévues par le plan directeur pour les années 80.
Le remaniement touche cette fois principalement les troupes sanitaires et les troupes
de protection aérienne (PA). Le concept de service sanitaire coordonné prévoit l'usage
des hôpitaux civils par les militaires et réciproquement, en cas de catastrophe ou de
guerre. L'organisation du service sanitaire à l'échelon de la troupe peut ainsi être
allégée d'un poste intermédiaire, mais les secteurs d'engagement des régiments
d'hôpital (échelon de base) doivent être adaptés aux frontières cantonales. Une
meilleure intégration des centres de décision civils et militaires est aussi recherchée
dans l'utilisation des troupes de PA. Les objections formulées par voie de presse par
une fraction de l'opinion spécialisée ont été balayées. Faudrait-il réviser la
Constitution, ou seulement la loi sur l'organisation militaire, pour permettre
l'engagement régulier de troupes suisses en cas de catastrophe à l'étranger (Numéros
d'entreprise: 81.717, 81.333)? La question de savoir si une telle mission pouvait être
comptée comme cours de répétition s'est posée après l'envoi d'un détachement de PA
dans le sud de l'Italie, en automne 1980. La Commission militaire du National a souhaité
qu'il y soit répondu par l'affirmative. Plusieurs parlementaires ont interrogé le
gouvernement à ce sujet. Il s'est déclaré ouvert à l'idée de faciliter de telles opérations,
quoique, du côté de l'armée, on estime qu'une action humanitaire ne remplit pas le but
de préparation à la guerre. Après être longtemps restée en suspens, l'initiative
parlementaire pour un médiateur dans l'armée a été classée (Numéros d'entreprise:
80.499, 11.790, 77.225). A quelque distance de l'introduction du règlement de service
80, un bilan globalement positif a pu être opposé aux détracteurs de la garde armée
(Numéro d'entreprise: 81.717); avant la fin de l'année, on devait cependant enregistrer
un incident. Par ailleurs, le traitement électronique des données dans l'administration
militaire a reçu l'approbation des cantons. Sur la base des essais entrepris depuis 1976,
le Conseil fédéral a chargé le DMF de mettre en oeuvre le système PISA. 38
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Tandis qu'un questionnaire était préparé en vue de la phase de consultation, les
commissions féminines des grands partis bourgeois se sont déclarées favorables à
l'extension du rôle de la femme dans la défense générale. Bien qu'il ne soit pas plus
qu'auparavant question d'un service féminin obligatoire, les groupements féministes
ont intensifié leurs protestations, en liaison avec le mouvement pacifiste. Les militantes
ont dénoncé les relents traditionalistes qu'elles perçoivent dans le rapport Weitzel,
maintenant disponible en allemand. Un nouvel incident, révélateur de l'image de la
femme dans l'armée, a égratigné la hiérarchie militaire: à la suite de l'apparition de
stripteaseuses pendant une soirée de compagnie, un capitaine a fait l'objet d'une
mesure disciplinaire, que l'instance de recours a, toutefois, annulée. 39

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.1981
CHRISTIAN MEUWLY

Das Image der Armee in der Öffentlichkeit war 1982 im allgemeinen gut.
Meinungsumfragen ergaben, dass die Bevölkerung zwar eine weltweite Abrüstung
begrüssen würde, im eigenen Lande dagegen den Verteidigungswillen hochhalten
möchte. Mehr als solche Sondierungen besagte allerdings vielleicht die Tatsache, dass
die nötigen Unterschriften für ein Referendum gegen die Anderung des
Militärstrafrechtes im Bereich von Gewaltverbrechen nicht vereinigt werden konnten,
und dass Jungsozialisten und andere Gruppen zwar über eine Volksinitiative zur
Abschaffung der Armee diskutierten, ein solches Begehren indessen für verfrüht
hielten, da es jetzt beim Bürger keine Chancen besässe. In seiner Anwort auf eine
Einfache Anfrage betonte der Bundesrat, seiner Auffassung nach sei gewaltloser
Widerstand keine echte Alternative zur bewaffneten Abwehr, doch nahmen Behörden
und Armeeleitung die Friedensbewegung ernst und setzten sich mehrmals in Reden mit
ihren Anliegen auseinander. Die schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) publizierte
sogar eigene Thesen zur Friedensfrage. 40

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.03.1982
BEAT JUNKER

Auch 1982 begegneten die Projekte des EMD für Infrastrukturanlagen allerlei
Widerstand, besonders wenn sie Kulturland beanspruchten. So wandten sich die
Korporationen Stans und Buochs als Grundbesitzer, aber auch die Nidwaldner
Kantonsregierung gegen den Plan, die Piste des Militärflugplatzes Buochs zu verlängern.
Allerdings bewilligten die eidgenössischen Räte den Verpflichtungskredit für das
Vorhaben trotzdem, wobei Bundesrat Chevallaz zusicherte, mit dem Bau werde erst
begonnen, wenn die Differenzen mit den kantonalen Behörden behoben seien. Eine
gütliche Lösung fand sich schliesslich für den Truppen-Übungsplatz Bernhardzell in der
Ostschweiz. Dagegen klagten mehrere Dörfer aus der Nachbarschaft des
Flabschiessplatzes Reckingen/Gluringen über Lärm, der den Fremdenverkehr
beeinträchtige. Zudem habe das Militär dem Oberwallis weniger Arbeitsplätze gebracht
als erhofft. Deshalb erneuerte nur ein Teil der betroffenen Gemeinden ihren Vertrag
mit dem EMD, doch erlauben die geltenden eidgenössischen Vorschriften gleichwohl
eine Fortführung des Schiessbetriebes. 41

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.09.1982
BEAT JUNKER

Grosse Publizität erlangte schliesslich die Frage eines Einbezuges der Frau in die
Gesamtverteidigung. Das EMD hatte seinerzeit die ehemalige Leiterin des
Frauenhilfsdienst, Andrée Weitzel, mit einer Studie über den Problemkreis betraut,
doch befriedigte das Ergebnis den Auftraggeber nicht voll, so dass eine elfköpfige
Studiengruppe das Thema weiterbearbeitete und schliesslich einen Text mit acht
Varianten vorlegte, von denen vier in irgendeiner Form ein Obligatorium des
Fraueneinsatzes vorsahen, allerdings keine davon ein Obligatorium für eigentlichen
Militärdienst. Obwohl dieser Bericht 1982 erst in die Venehmlassung ging, benützten
feministische Organisationen die Gelegenheit, um schon vorher öffentlich gegen
Tendenzen zur Militarisierung der Frau zu protestieren, die sie in den Vorschlägen zu
finden glaubten. 42

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.12.1982
BEAT JUNKER

Deutlich zugespitzt haben sich in den letzten Jahren die Widerstände gegen den
Ausbau militärischer Ausbildungsplätze; weiterhin steht dabei die Kontroverse um den
geplanten Waffenplatz in Rothenthurm im Vordergrund. Nachdem das 1982
eingeleitete Enteignungsverfahren für ein Infanterie- und ein Aufklärungsgelände die
Konfliktfronten weiter verhärtet hatte, unternahm Bundespräsident P. Aubert zum
Jahresbeginn noch eine Vermittlungsaktion. Ihr Scheitern beantworteten radikale
Waffenplatzgegner mit gewalttätigen Ausschreitungen. Die Landesregierung beantragte
in ihrer Botschaft für die militärischen Infrastrukturanlagen einen Kredit von CHF 108

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.01.1983
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Mio. für den Bau des projektierten Waffenplatzes. In seiner Begründung unterstrich der
Vorsteher des EMD, G.-A. Chevallaz, wenn der Bundesrat in dieser vorwiegend durch
ausserparlamentarische Aktivitäten politisierten Frage nachgeben würde, wäre dies ein
schweres Präjudiz nicht nur für weitere militärische Anlagen, sondern auch für
Autobahn- und Flughafenbauten. 43

Nebst diesen weitgehend unbestrittenen Geschäften war die Öffentlichkeit mit den
Folgen der Beschlüsse des Vorjahres in Sachen Waffenplatz Rothenthurm beschäftigt.
Angesichts der erstarrten Fronten verlagerte sich die Kontroverse zusehends auf die
juristische Ebene. Durch eine Retouche am Projekt hatten die eidgenössischen
Behörden vorerst erreicht, dass der Kasernenbau nicht mehr von der «Rothenturm-
Initiative» zum Schutz der Hochmoore tangiert wird. Als Entgegenkommen gegenüber
Naturschutzkreisen bereitete der Schwyzer Regierungsrat eine provisorische
Planungszone vor, mit der bis zum Erlass eines definitiven Schutzplanes irreversible
Veränderungen untersagt werden sollten. Parallel zu diesen beiden Konzessionen
wurden jedoch konkrete Schritte zur Durchsetzung des Vorhabens unternommen. So
setzten mit Jahresbeginn auch die Bauarbeiten an einer Zufahrtsstrasse zum
Kasernenareal ein. Weiter wurde ein Enteignungsverfahren eingeleitet. Dabei
beanspruchte das EMD eine «vorläufige Besitzeinweisung» der Parzellen, die für den
Kasernenbau benötigt werden. Damit will es verhindern, dass es die möglicherweise
langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen über die Entschädigungshöhe
abwarten muss. Die Betroffenen wehrten sich gegen beides mit rechtlichen Schritten.
Im Falle der Zufahrtsstrasse bestätigte das zuständige Bezirksgericht den
superprovisorisch verfügten Baustopp. Nach der Anfechtung des Urteils, gelang es der
Schwyzer Regierung und dem EMD, einen Vergleich abzuschliessen, der eine
Weiterarbeit ermöglichte. Von seiten des Rothenthurmer Gemeinderates und des WWF
wurde danach versucht, sämtliche Bauarbeiten zu stoppen. Das Bundesgericht lehnte
jedoch die Beschwerde ab. Es bekräftigte, dass das EMD keine ordentliche
Baubewilligung benötige, wenn die Bauarbeiten der Landesverteidigung diene. 44

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.10.1984
CLAUDE LONGCHAMP

In der Folge verlangte die Bauherrschaft, nicht nur auf dem Kasernenareal bauen,
sondern durch das ganze Moorgebiet eine Versuchswegstrecke einrichten zu können.
Damit wollte sie Auskünfte über technische Schwierigkeiten beim Bau im Moor
erhalten. Innerhalb der federführenden «Arbeitsgemeinschaft gegen den Waffenplatz
Rothenthurm» (AWAR) führte dieses Vorgehen zu Spaltungserscheinungen. Die AWAR
bekräftigte, weiterhin nur mit legalen Mitteln arbeiten zu wollen, um wenigstens das
geplante Aufklärungsgelände zu verhindern. Dies führte dazu, dass sich ein radikaler Teil
unter dem Namen «Bürgeraktion Rothenthurm» abspaltete und direkte Aktionen auf
gewaltfreier Ebene ankündigte. Nebst einer Protestkundgebung gegen die eingeleitete
Waldrodung wurde bis Jahresende jedoch nur die Lancierung einer Initiative zum
Schutz vor Enteignungen in Aussicht gestellt. 45

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Le projet de la place d'armes prévue à Rothenthurm est empêtrée dans une bataille
juridique depuis 1983. En juillet, le Tribunal fédéral a admis partiellement les nombreux
recours déposés par les opposants au projet et a conséquemment annulé les décisions
d'expropriation prononcées l'année précédente par le DMF. La première Cour de droit
public a en effet estimé à l'unanimité que les renseignements fournis par le DMF en
cours de procédure s'étaient révélés bien trop insuffisants pour pouvoir apprécier
objectivement l'impact de l'ensemble du projet sur l'environnement, privant ainsi les
principaux intéressés des moyens nécessaires de faire valoir leurs droits lors de la
procédure d'opposition à l'expropriation. En conclusion, le Tribunal fédéral en a déduit
que le droit d'être entendu garanti aux opposants avait été violé et a renvoyé le dossier
au DMF pour une nouvelle instruction plus complète. Il a en outre invité celui-ci à tenir
compte de toutes les données statistiques nouvelles, ainsi que des exigences de la
nouvelle loi sur l'environnement. Ce verdict a été salué tant du côté des promoteurs
que du côté des opposants à la place d'armes. Les premiers se sont félicités de voir la
plus haute instance juridique du pays admettre implicitement la nécessité d'une place
d'armes à Rothenthurm, alors que les seconds ont considéré celui-ci comme une
première leçon pour le DMF. Parallèlement, le Conseil des Etats a suivi la
recommandation du Conseil fédéral au sujet de l'initiative populaire «Pour la
protection des marais» dite «Initiative de Rothenthurm». La chambre des cantons a
pris très nettement position contre ce projet de texte constitutionnel qui vise
indirectement à empêcher la construction d'une place d'armes à Rothenthurm. Elle a

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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ALEXANDRE LACHAT
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par contre approuvé la proposition du gouvernement de réviser partiellement la loi sur
la protection de la nature et du paysage afin de renforcer tout de même la protection
des marais et du biotope. 46

Les réactions des partis à ces propositions ont été diverses. Le PRD les juge positives,
l'UDC les estime réalisables et insiste sur la nécessité d'une réforme similaire dans la
protection civile. Le PDC, tout en reconnaissant l'impératif besoin de restructurations,
reste nuancé. Par contre, le PSS trouve que le projet manque de substance et regrette
qu'une réduction globale de la durée du service militaire n'ait pas été envisagée. A ce
titre, le Conseil national a transmis un postulat du député Fäh (prd, LU) (Po. 89.482)
demandant un examen de toutes les possibilités offertes par ce nouveau concept. 47

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.10.1989
BRIGITTE CARETTI

Créé en 1940, le Service complémentaire féminin, devenu depuis 1984 le Service
féminin de l'armée (SFA), a fété ses cinquante ans. Diverses modifications sont
envisagées par ses cadres afin de le rendre plus attractif et de combler le déficit en
recrues (effectif optimal: 3814 femmes; effectif réel: 3132). Ainsi, le devoir de service
pourrait être réparti sur moins d'années (7 ou 8 ans, au lieu des 15 actuels), des cours
pour officiers de protection atomique-chimique (SPAC), des fonctions d'aumôniers, de
conductrices de chiens de catastrophe ainsi que de pilotes d'hélicoptères pourraient
également être créés. Par ailleurs, la commission pour la défense nationale a approuvé
une proposition qui autoriserait, si elle était acceptée par le gouvernement, le port
d'arme facultatif au sein du SFA. Le brigadier Eugénie Pollak s'est déclaré favorable à
une telle idée, à condition qu'il s'agisse d'une arme purement défensive et qu'une
formation adéquate l'accompagne. 48

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.07.1990
BRIGITTE CARETTI

Les différents partis politiques ont également proposé certaines idées de réforme de
l'armée. Si les démocrates du centre et les radicaux ont préféré attendre la publication
du rapport 1990 sur la politique de sécurité helvétique avant de se prononcer, les
démocrates-chrétiens ont déjà avancé un certain nombre de suggestions. S'ils
souhaitent une réduction de la durée globale des obligations militaires (à 312 jours), ils
prônent également un rythme différent des cours de répétition (tous les deux ans), une
plus grande professionnalisation des instructeurs et la division de l'école de recrues en
deux phases (une première formation générale de six semaines, une seconde,
spécialisée, de neuf semaines). La principale idée directrice des socialistes en la
matière réside dans la conversion de la production de matériel de guerre en celle de
biens civils. Pour cela, ils préconisent l'abandon de toute production d'armes en Suisse,
la réduction des activités et des effectifs de l'armée, la limitation des dépenses
militaires ainsi que l'engagement plus actif de la Confédération en faveur du
désarmement et de la paix. 49

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.1990
BRIGITTE CARETTI

La réaction des partis a été unanime. Ils ont tous désapprouvé les agissements des
organisations secrètes et ont émis le souhait qu'à l'avenir les services helvétiques de ce
type soient en permanence placés sous contrôle politique. 50

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.09.1991
SERGE TERRIBILINI

Les réactions à ce projet allèrent de la satisfaction à la déception. Si le PDC, I'UDC et
le PRD ont estimé que les plans d’«Armée 95» sont positifs, le premier voudrait voir
réorganisés d'autres domaines de la politique de sécurité et le second regrette le
plafonnement des dépenses militaires, alors que la nouvelle doctrine exige un
armement sophistiqué. Pour la gauche et les écologistes, le projet du DMF ne constitue
qu'une réforme de surface qui n'aborde pas les vrais problèmes. 51

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Les travaux pour la place d'armes de Neuchlen-Anschwilen (SG) ont repris, après une
année de pause, au mois de septembre. Les opposants, qui avaient exigé d'attendre le
résultat de la votation sur l'initiative pour que quelque chose soit entrepris, ont entamé
une campagne pour s'opposer à leur reprise. Divers incidents eurent lieu ainsi qu'une
grande manifestation (Pour avoir participé à ces manifestations, des poursuites ont été
engagées contre huit Conseillers nationaux, mais le parlement s'est cependant
prononcé contre la levée de leur immunité parlementaire). C'est pourquoi, dans le

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.12.1991
SERGE TERRIBILINI
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cadre du premier supplément au budget 1991, le parlement, malgré l'opposition des
socialistes, a accordé au DMF les CHF 3.9 millions qu'il demandait pour protéger la
place d'armes (pose d'une clôture et surveillance du chantier par Securitas) afin de
permettre de poursuivre les travaux (Les grands travaux devraient commencer au
printemps 1992 par la construction de la caserne sur la place d'armes contestée). En fin
d'année, l'Assemblée générale du groupe d'opposition pacifique à Neuchlen-
Anschwilen (Gons) a décidé de cesser ses visites quotidiennes sur le chantier. Certaines
mesures de protection ont ainsi été levées. 52

Im März ereigneten sich erneut zwei Unfälle mit einer EUHG 85, einer davon mit
tödlichem Ausgang für einen WK-Soldaten. Der andere Unfall geschah während eines
Theoriekurses für Berufsmilitär. Einer der Teilnehmer manipulierte eine EUHG 85 in der
Meinung, es handle sich um ein inaktives Ausstellungsmodell. Der Ausbildungschef der
Armee verbot daraufhin die Verwendung der EUHG 85 für die theoretische Ausbildung.
Von einem generellen Moratorium für den Einsatz dieser Granate, wie dies die
Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates diskutiert hatte, wollte er allerdings
absehen. Die Kommission für militärische Landesverteidigung stützte den Entscheid
des Ausbildungschefs. Auch die Sicherheitspolitische Kommission der grossen Kammer
schloss sich schliesslich dieser Sicht der Dinge an. 53

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.03.1993
MARIANNE BENTELI

Die Soldatenkomitees (SK), die während rund 20 Jahren den «direkten Widerstand in
der Armee» gefördert hatten, lösten sich mangels Perspektive in ihrer bisherigen Form
auf. Die ersten SK wurden zu Beginn der siebziger Jahre gegründet. Ihre Aktivisten
trugen «Missstände» in der Armee an die Öffentlichkeit und organisierten Aktionen
zum Beispiel für die Fünftagewoche, für mehr Ausgang und gegen den Zwang zum
«Weitermachen». Sehr aktiv waren die SK auch zu Beginn der achtziger Jahre. Als
zentrales Anliegen wurde nun die Abschaffung des Wachdienstes mit Kampfmunition
bezeichnet. Mitte der achtziger Jahre wurde es ruhiger um die SK; schliesslich
überlebten nur die Organisationen in Basel, Bern und Zürich. 54

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.11.1993
MARIANNE BENTELI

L'association faîtière «Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und friedensicherende
Milizarmee» a formulé certaines critiques à l'égard d'Armée 95. Dénonçant notamment
des carences dans le domaine de l'encadrement des recrues, les représentants de
l'association ont demandé qu'il ne soit plus possible pour les commandants de
compagnie de fractionner leur paiement de galons, cette pratique impliquant que le
commandement n'est pas assuré par une seule et même personne durant les écoles de
recrue. Ils ont également exigé que les caporaux soient à nouveau présents dès le début
de l'école de recrue et non uniquement après trois semaines. Réagissant à ces
critiques, le chef du DMF a annoncé notamment que des caporaux effectuant des cours
de répétition seront présents pendant les trois premières semaines dès 1997. 55

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.10.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

La presse helvétique s'est fait l'écho d'exercices de combat pratiqués lors de cours de
répétition qui ont suscité la critique tant de la part de l'opinion publique que des chefs
du DMF. Dans le cadre de la nouvelle loi sur l'armée (LAAM) qui prévoit la mise à
disposition de forces armées au service des autorités civiles pour assurer des tâches de
maintien de l'ordre, des commandants de compagnie ont en effet organisé des
exercices où il était notamment question de contenir des manifestations de cheminots
et de paysans ainsi que d'assurer la protection de bâtiments publics face à des
chômeurs en colère. Suite à ces événements, le chef de l'état-major Arthur Liener a
édicté une directive précisant que les scénarii employés lors de tels exercices de
combat devraient à l'avenir ne désigner l'ennemi fictif qu'à l'aide de couleurs. 56

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Dans l’ensemble, les conclusions du rapport Brunner ont suscité des réactions
favorables dans la presse et lors de sa mise en consultation. Les partis
gouvernementaux ont salué l’ouverture du débat sur la politique de sécurité et le
renforcement de la collaboration internationale. Seule l’UDC a émis des réserves face à
un engagement plus grand à l’étranger. La CPS du Conseil national s’est prononcée de
façon positive et celle du Conseil des Etats a annoncé que la réforme de l’armée devrait
avoir lieu avant 2005. La SSO a rappelé que le cœur de compétences de l’armée doit
rester la défense. Parmi les détracteurs, l’USS et le GSsA ont critiqué la possibilité de

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.07.1998
FRANÇOIS HUGUENET
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confier à l’armée certaines tâches de police. Le conseiller national Blocher (udc, ZH),
seul membre de la Commission Brunner a avoir refusé l’adoption du rapport, a lui
présenté ses propres conclusions dans un document intitulé «Mutations stratégiques».
Il s’y oppose à «un activisme international déguisé en entreprise morale» et combat
une politique de sécurité qu’il estime naïve, hâbleuse et pastichée. 57

A Payerne, l’aéroport militaire a accueilli dès le mois d’août des jets privés sur son
terrain. C’est le résultat d’une convention valable pour deux ans et renouvelable qui a
été passée entre la COREB (Communauté régionale de la Broye) et l’Office fédéral des
exploitations des forces aériennes. Cette convention ne s’applique pas aux vols
touristiques ou sportifs, mais uniquement aux vols commerciaux. Un autre aérodrome
militaire à Buochs (NW) a également reçu des autorités fédérales une autorisation
d’exploitation pour l’aviation civile, mais plusieurs associations ont fait recours contre
ces nouvelles nuisances reportant ainsi l’ouverture. 58

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.07.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Les Forces aériennes ont dû renoncer au grand meeting aérien qui était prévu en 1999
à Payerne (VD). Outre les raisons économiques consécutives aux coupes budgétaires, il
a aussi été mentionné des insuffisances d’effectifs et une surcharge de travail qui ne
permettrait plus d’assurer la logistique. La dernière manifestation de ce genre s’était
déroulée à Emmen (LU) en 1994 et avait rassemblé quelques 100'000 spectateurs.
Toujours dans une perspective de diminution des dépenses, les Tiger de la patrouille
suisse ne sortiront plus que sept fois en Suisse et cinq fois à l’étranger par année.
L’exposition à terre de F/A-18 helvétiques à l’étranger est également supprimée. 59

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.07.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Diverses organisations conservatrices ou d’officiers de milice ont menacé, durant
toute la phase parlementaire, de lancer un référendum contre la réforme Armée XXI.
C’est plus particulièrement la loi sur l’armée (LAAM) qui était visée. Le Groupe de travail
des officiers de milice, la Communauté d’intérêt milice ou encore Pro Libertate (lobby
des propriétaires d’armes à feu) ont régulièrement fait connaître leur opposition au
projet Armée XXI. De même, le mouvement Action service actif a rappelé en milieu
d’année qu’avec cette nouvelle organisation la capacité de défense autonome nationale
n’était plus garantie, l’indépendance du pays menacée et le secteur alpin négligé. Cette
menace a finalement été mise à exécution à peine le projet avait-il été avalisé par le
parlement. Le comité était présidé par l’ancien divisionnaire Hans Wächter et
comprenait de nombreuses organisations dont l’Action service actif, composée
d’anciens de la Mobilisation de 39-45, les Démocrates suisses, la Communauté
d’intérêt pour la milice, composée d’officiers considérant la Société suisse des officiers
comme trop réformatrice, ou encore le groupe de jeunes conservateurs Young4Fun,
fondé en 2001 à Winterthur. 60

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.2002
ROMAIN CLIVAZ

Poursuivant sur la lancée de la votation populaire sur « Armée XXI », la fin de l’année
sous revue a été jalonnée par la poursuite des débats sur le rôle et la nature de
l’armée suisse. Partisans d’une armée de milice et partisans d’une évolution en
direction d’une armée professionnelle se sont affrontés à plusieurs reprises, le débat
étant ravivé notamment lors de l’assemblée des délégués UDC du 17 octobre à
Schaffhouse et lors des débats relatifs aux mesures d’économie préconisées par le
DDPS et aux réorganisations prévues des troupes. 61

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.10.2004
ELIE BURGOS

L’entrée en vigueur d’ « Armée XXI » n’a cependant pas manqué de déclencher un
certain nombre de critiques et de polémiques. Outre des critiques sévères apportées à
la nouvelle réforme par les recteurs des universités suisses et les délégués des Hautes
Ecoles et des gymnases, ce sont les officiers et sous-officiers qui ont vivement critiqué
celle-ci tout au long de l’année sous revue. Cela a même conduit la Société suisse des
officiers (SSO) à adresser un courrier de mécontentement au Conseil fédéral en
septembre, pour demander à ce dernier ce que l’armée attendait d’eux. Cette situation
de confusion a d’ailleurs été renforcée par le fiasco du système informatique de
gestion du personnel PISA 2000, proprement inutilisable. 62

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2004
ELIE BURGOS
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Suite à la présentation par le DDPS, fin 2004, du nouveau concept de « stationnement
de l’armée » prévoyant un plan de réduction drastique de l’infrastructure militaire, et
notamment du nombre d’aérodromes, d’arsenaux et de places de tir, de vives réactions
sont apparues lors de la procédure de consultation qui courait jusqu’au début du mois
de février 2005. La majorité des critiques ont toutefois émané des cantons
alémaniques – les cantons romands étaient en effet plus ou moins d’accord avec la
version du concept de stationnement présentée en décembre 2004 –, dont plusieurs
gouvernements des cantons concernés par les adaptations structurelles (parmi eux
Glaris, les Grisons, Obwald, Thurgovie, Uri et Zurich). Choqués par la volonté du DDPS
de fermer les aérodromes militaires de Dübendorf (ZH) et d’Alpnach (OW), officiers des
forces aériennes zurichoises et hommes politiques alémaniques, dont les conseillers
nationaux UDC Max Binder (ZH) et Roland Borer (SO), ont vivement protesté contre
cette décision, qui aurait, selon eux, de graves conséquences au niveau des capacités
d’engagement aérien en Suisse orientale. Ces personnes ont en outre présenté une
alternative au projet du DDPS, qui prévoyait le maintien de l’aérodrome de Dübendorf
et de celui d’Alpnach. 63

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2005
ELIE BURGOS

Malgré les vives oppositions rencontrées, la CPS-CN s’est prononcée en faveur du
nouveau concept de stationnement de l’armée. La commission, consciente du fait que
de nombreux emplois disparaîtraient avec la mise en œuvre de ce dernier (2500
emplois d’ici 2010), a cependant déclaré que cela était le prix à payer pour le maintien
d’une armée performante. De leur côté, les conseillers aux Etats Hermann Bürgi (udc,
TG) et Philipp Stähelin (pdc, TG), de même que les conseillers nationaux thurgoviens
UDC Alexander Baumann, Peter Spuhler et Hansjörg Walter, se sont mobilisés en faveur
du maintien de la place d’armes de Frauenfeld (TG). Plus de 15'000 personnes ont signé
une pétition contre cette fermeture. 64

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.04.2005
ELIE BURGOS

La fronde à l’encontre des adaptations structurelles induites par le nouveau concept
de stationnement de l’armée élaboré par le DDPS n’a pourtant pas faibli suite à cela,
bien au contraire. Le chef du DDPS, le conseiller fédéral Samuel Schmid, a fini par
accepter un certain nombre de concessions et de compensations (souvent accordées
pour sauver des emplois), notamment dans les cas de l’aérodrome d’Alpnach, de
l’arsenal de Coire et de la place d’armes de Frauenfeld, entre autres. 65

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.07.2005
ELIE BURGOS

En août, le Conseil fédéral a mis en consultation une révision de la législation militaire.
Celle-ci prévoyait d’obliger les soldats de milice à accomplir des cours de répétition de
six semaines à l’étranger (pour les membres des troupes de blindés, de l’artillerie, des
troupes d’aviation et de défense aérienne), la forte densité de constructions en Suisse
ne permettant plus de faire de grandes manœuvres, mais également à participer à des
opérations de maintien de la paix à l’étranger. L’avant-projet présenté par le conseiller
fédéral Samuel Schmid, chef du DDPS, a été relativement mal reçu. En effet, tous les
partis gouvernementaux, de même que la Société suisse des officiers et l’Union
patronale suisse, se sont déclarés opposés à ce projet. Le PDC a rejeté cette révision
en argumentant que le plan de refonte de l’armée 2008-2011 devait d’abord être défini
et adopté, et a ajouté que de tels cours de répétition devaient rester une exception.
D’abord favorables au projet, les radicaux ont cependant exprimé par la suite leurs
réticences face à une absence de six semaines, qui serait trop lourde pour les
employeurs. Les socialistes, favorables à la participation de militaires suisses à des
opérations de maintien de la paix à l’étranger, se sont opposés de leur côté au fait que
le DDPS veuille sortir de la Suisse pour entreprendre de « grandes manœuvres ». L’UDC
s’est quant à elle élevée contre ce projet, fustigeant l’ensemble de la démarche. L’ASIN,
farouche opposante à cette révision, a déclaré qu’elle examinerait l’opportunité de
lancer le référendum, si celle-ci était adoptée. 66

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.12.2006
ELIE BURGOS

Entré en fonction à la tête de l’armée suisse au début de l’année sous revue, Roland
Nef a été contraint à la démission au mois de juillet suite aux révélations dans
l’«affaire» portant son nom. Les médias ont en effet mis en lumière de graves
manquements lors de la procédure de nomination de l’officier en 2007: le conseiller
fédéral Samuel Schmid a proposé au Conseil fédéral la nomination de Roland Nef à la
tête de l’armée, taisant le fait qu’une enquête pénale (suite à une plainte de son ex-
compagne pour violences domestiques et contrainte) était pendante contre ce dernier,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.07.2008
ELIE BURGOS
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ce qui aurait pu remettre en cause sa nomination à la tête de l’armée. Les erreurs du
conseiller fédéral Schmid, qui avait été informé de l’existence de cette plainte par la
justice militaire dès le printemps 2007, ont entre autres conduit à la démission du
conseiller fédéral (voir ici). 67

Zu Beginn des Berichtjahres wurden Details aus dem Bereich der Armeeimmobilien
publik. So wurde befürchtet, das die Schliessung von Waffenplätzen Konsequenzen für
die jeweiligen Standorte hätten. An verschiedenen Jahresrapporten in den Kasernen
stand dies auf der Traktandenliste. Grössere Reaktionen hatte auch ein interner Bericht
des VBS hervorgerufen, welcher ein Versagen des Baumanagements der Armee
aufzeigte. In einer Vielzahl von Umbauprojekten hatte man sich im VBS in Bezug auf die
Kosten bisweilen um mehrere Millionen Franken verschätzt. Schuld daran seien konfuse
Abläufe innerhalb des VBS, urteilte etwa die SonntagsZeitung. Zu einem ähnlichen
Schluss kam ein Prüfungsbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle, der festhielt,
dass die Armeebauten mit zu wenig Mitteln unterhalten würden und damit in einem
schlechten Zustand seien. Die Bewirtschaftungs- und Investitionsplanung der
Immobilien des VBS wurden in der Immobilienbotschaft des VBS (Bundesratsgeschäft
11.017) festgehalten. Diese hiessen die Räte im September gut. 68

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.09.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

La récente version de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de servir (LTEO) – entrée
en vigueur en 2019 – oblige le versement de la taxe au minimum onze fois entre 19 et 37
ans. Auparavant, les non astreints aux service militaire et civil devaient s'en acquitter
jusqu'à leur 30 ans. A présent, les hommes naturalisés avant leur 30 ans – qui ont déjà
rempli leur obligation – doivent la payer jusqu'à leur 37 ans. Dénonçant une
rétroactivité abusive de la loi pour cette catégorie de la population, Mathias Reynard
(ps,VS) a déposé une motion (20.3578) visant à ce que la LTEO ne s'applique pas aux
citoyens nés avant 1989 et qui – en 2019 – étaient déjà libérés de la taxe. La conseillère
nationale Priska Seiler Graf (ps, ZH) entend convaincre ses collègues de la CPS-CN de
déposer une motion dans ce sens. 69

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.07.2020
DIANE PORCELLANA

Zivildienst und Dienstverweigerung

Nach dem Scheitern der zweiten Zivildienstinitiative wurde eine Entschärfung des
Problems auf zwei Wegen angestrebt. Im Frühjahr veröffentlichte eine Arbeitsgruppe
der drei Landeskirchen ein neues Zivildienstmodell. Anknüpfend an den Vorschlag des
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes aus dem Jahre 1983 versuchte sie, die
von der Initiative vertretene Idee des Tatbeweises in einer Weise zu konkretisieren, die
nicht auf eine freie Wahl zwischen Militär- und Zivildienst hinauslaufen sollte. Sie sah
deshalb die Einreichung eines begründeten Gesuchs mit amtlich beglaubigter
Verpflichtung zum Zivildienst vor, und an die Stelle einer Überprüfung des
Gewissensentscheids setzte sie eine blosse Beratung, alles vor zivilen Instanzen. Die
erforderliche Verfassungsrevision gedachte sie auf parlamentarischem Wege
einzuleiten. 70

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.04.1985
PETER GILG

En réponse à l'insatisfaction née de l'adoption de cette révision, plus de vingt
organisations pacifistes et d'objecteurs de conscience ont lancé un référendum à son
encontre, soutenus en cela par les socialistes, les écologistes, l'Alliance verte, Amnesty
international et le cartel des associations de jeunesse notamment. Pour eux, le projet
Barras n'est qu'un leurre, empêchant l'introduction d'un véritable service civil. Par
ailleurs, le comité «contre un service civil déguisé», issu de l'organisation conservatrice
«Ligue vaudoise», a également lancé un référendum contre cette modification
législative, car elle serait inconstitutionnelle, inapplicable et irait à l'encontre de la
volonté populaire. 71
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

A la suite des échecs répétés au Parlement, les Suisses de l’étranger semblent décidés
à porter plainte contre PostFinance pour discrimination au niveau des frais bancaires.
Comme exemple, il est possible de citer un accès limité, notamment aux cartes de
crédit ou aux hypothèques, et des frais supplémentaires sur la tenue d’une relation
bancaire. Le Congrès des Suisses de l’étranger, qui se tiendra en août 2019 à Montreux,
décidera du dépôt de la plainte pour discrimination. 72
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GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Mit der Annahme des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Abkommens
zwischen der Schweiz und Kosovo über soziale Sicherheit zahlte die Schweiz ab
September 2019 wieder AHV- und IV-Renten in den Kosovo aus. Ende 2009 hatte der
Bundesrat aufgrund einer fehlenden funktionierenden Verwaltung im Kosovo
entschieden, neu in den Kosovo zurückkehrenden Personen keine Renten mehr
auszahlen zu lassen. Die Betroffenen hatten im Gegenzug jedoch die Rückzahlung ihrer
geleisteten AHV- und IV-Beiträge fordern können. Obwohl es gemäss Medien aufgrund
dieser zwischenzeitlichen Sistierung zu zahlreichen Härtefällen gekommen war, war
keine rückwirkende Entschädigung geplant. 73
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